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I. Allgemeiner Teil

Präambel

In Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundgesetz garantierten Freiheit, 
ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken der für alle gel-
tenden Gesetze zu ordnen und zu verwalten, wird unter Berücksichtigung 
der „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeits-
verhältnisse“ (GrO) durch die Kommission für die Ordnung des diözesanen 
Arbeitsvertragsrechts (Bistums-KODA) die nachstehende Arbeitsvertrags-
ordnung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen Diensten be-
schlossen:

§ 1 
Wesen des kirchlichen Arbeitsverhältnisses,  

Dienstgemeinschaft

(1)	 Dem Wesen des kirchlichen Arbeitsverhältnisses entspricht die ge-
meinsame Verantwortung von Dienstgeber und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für das Gelingen des Heilsdienstes der Kirche. Alle in ei-
ner Einrichtung Tätigen bilden ohne Rücksicht auf ihre arbeitsrechtliche 
Stellung und Tätigkeit eine Dienstgemeinschaft. Sie tragen gemeinsam 
zur Erfüllung der Aufgaben der Einrichtung bei.

(2) 	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den ihnen anvertrauten 
Dienst in Treue und Erfüllung der allgemeinen und besonderen Dienst-
pflichten zu leisten. Der Dienstgeber hat eine Treue- und Fürsorgepflicht 
gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

§ 2 
Geltungsbereich

(1) 	 Diese Ordnung nebst Anlagen gilt für Arbeitsverhältnisse von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern,

	 des Bistums
	 der Kirchengemeinden,
	 der Verbände von Kirchengemeinden,
	 der sonstigen öffentlichen juristischen Personen des kanonischen 

Rechts

(2)	 Diese Ordnung ist auch anzuwenden auf Arbeitsverhältnisse von Mit-
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arbeiterinnen und Mitarbeitern der sonstigen kirchlichen Rechtsträger 
nach Art. 2 Abs. 2 der GrO, soweit diese die Geltung der AVO rechtsver-
bindlich beschlossen haben.

(3)	 Soweit kirchliche Anstellungsträger die Arbeitsvertragsrichtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes (AVR) anwenden, bleiben diese Arbeitsver
hältnisse von der Anwendung dieser Ordnung ausgeschlossen.

(4)	 Diese Ordnung gilt nicht für:

a)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Leistungsfähigkeit infolge 
einer körperlichen, geistigen, seelischen oder sonstigen Behinde-
rung beeinträchtigt ist und deren Rehabilitation oder Resozialisie-
rung durch Beschäftigungs- und Arbeitstherapiemaßnahmen ange-
strebt wird;

b)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht in erster Linie aus Grün-
den der Erwerbstätigkeit beschäftigt werden, sondern vorwiegend 
zu ihrer Betreuung;

c)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Gemeinde-
assistentinnen und -assistenten und Pastoralassistentinnen und 
-assistenten), die für einen fest umgrenzten Zeitraum ausschließlich 
zu ihrer Vor- oder Ausbildung beschäftigt werden;

d)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Beschäftigung nach SGB II 
oder SGB III gefördert werden und für die nicht im erforderlichen 
Umfang Planstellen vorhanden sind;

e)	 Geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne 
von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV;

f)	 Leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der Mitarbei-
tervertretungsordnung (MAVO), wenn ihre Arbeitsleistungen einzel-
vertraglich besonders vereinbart worden sind oder werden.

(5)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser Ordnung sind nicht:

a)	 Lehrkräfte eines Bundeslandes, die zum Dienst an kirchlichen Schu-
len unter Fortzahlung der Bezüge beurlaubt sind,
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b)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund eines Klerikerdienst-
verhältnisses oder ihrer Ordenszugehörigkeit tätig sind.

(6)	 Soweit zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung bestehende Arbeitsverträge 
im Einzelfall von dieser Ordnung abweichende Regelungen enthalten, 
gehen sie insoweit dieser Ordnung vor.

§ 3 
Dienstvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1)	 Der Dienstvertrag wird schriftlich abgeschlossen.1

(2)	 Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Dienstgeber dürfen nur be-
gründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in 
einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. Andernfalls gelten 
sie als ein Arbeitsverhältnis.

(3)	 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wer-
den. Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertrag-
lich vereinbart ist.

(4)	 Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit 
nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist. Bei Übernahme von Auszubilden-
den im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein 
Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit.

§ 4 
Allgemeine Arbeitsbedingungen, Schlichtungsverfahren

(1)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben über Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder 
vom Dienstgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt 
auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

(2)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen von Dritten Belohnungen, 
Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf 
ihre Tätigkeit nicht annehmen. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung 

1	 Soweit der Dienstvertrag nach dem Kirchenvermögensverwaltungsgesetz (KVVG) in seiner jeweils 
gültigen Fassung oder nach anderen Rechtsvorschriften der kirchenaufsichtlichen oder stiftungsauf-
sichtlichen Genehmigung bedarf, wird er erst mit deren Erteilung wirksam.
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des Dienstgebers möglich. Werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Dienst-
geber unverzüglich anzuzeigen.

(3)	 Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ihrem Dienstgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. Der 
Dienstgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen ver-
sehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen 
Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder berechtigte Inte-
ressen des Dienstgebers zu beeinträchtigen.

(4)	 Im Krankheitsfall gilt der § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz in seiner jeweils 
geltenden Fassung.2  

(5)	 Der Dienstgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den 
Mitarbeiterin/Mitarbeiter zu verpflichten, durch ärztliche Bescheini-
gung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der arbeitsvertraglich ge-
schuldeten Tätigkeit in der Lage ist. Bei der beauftragten Ärztin/dem be-

2 	 Entgeltfortzahlungsgesetz

	 § 5 Anzeige- und Nachweispflichten 
(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraus-
sichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalender-
tage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit 
sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der 
Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die 
Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, 
eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse, muß die ärztliche Bescheinigung einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber 
enthalten, daß der Krankenkasse unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit 
Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird.    
(1a) Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt nicht für Arbeitnehmer, die Versicherte einer gesetzlichen Krankenkas-
se sind. Diese sind verpflichtet, zu den in Absatz 1 Satz 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen 
einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche 
Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
1. für Personen, die eine geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten ausüben (§8a des Vierten  
Buches Sozialgesetzbuch), und 
2. in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnimmt.                                                                                                                                                                                      
(2) Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist er verpflich-
tet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und die Adresse am Auf-
enthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. Die durch die Mitteilung 
entstehenden Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer, wenn er 
Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch dieser die Arbeitsunfähigkeit und 
deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 
angezeigt, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, der gesetzlichen Krankenkasse die voraussichtliche 
Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. Die gesetzlichen Krankenkassen können festlegen, 
daß der Arbeitnehmer Anzeige- und Mitteilungspflichten nach den Sätzen 3 und 4 auch gegenüber 
einem ausländischen Sozialversicherungsträger erfüllen kann. Absatz 1 Satz 5 gilt nicht. Kehrt ein 
arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer in das Inland zurück, so ist er verpflichtet, dem Arbeitgeber 
und der Krankenkasse seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        
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auftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt 
handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/
einen anderen Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser Untersuchung 
trägt der Dienstgeber.

(6)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Recht auf Einsicht in 
ihre vollständigen Personalakten. Sie können das Recht auf Einsicht 
auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 
Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.

(7)	 Dienstgeber und Mitarbeiterin/Mitarbeiter sind verpflichtet, bei Mei-
nungsverschiedenheiten, die sich aus der Anwendung dieser Ordnung 
oder aus dem Dienstverhältnis ergeben, zunächst die zuständige kirch-
liche Schlichtungsstelle anzurufen (siehe Anlage 2). Eine Anrufung der 
Schlichtungsstelle schließt die fristgerechte Anrufung des Arbeitsge-
richtes nicht aus.

§ 4a 
Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigung  

in seelsorgerischen Angelegenheiten

(1)	 Angelegenheiten, die einem Mitarbeiter im Zusammenhang mit seel-
sorgerischen Tätigkeiten oder zu seelsorgerischen Zwecken anvertraut 
wurden, unterliegen auch dann der Verschwiegenheit, wenn dieser 
nicht ausdrücklich zur Seelsorge beauftragt ist. Dies gilt auch über den 
Bereich eines Dienstgebers hinaus sowie nach Beendigung des Dienst-
verhältnisses.

(2)	 Absatz 1 gilt nicht, soweit Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Eine Ver-
pflichtung, geplante Straftaten anzuzeigen, bleibt von Abs. 1 unberührt. 

(3)	 Ein Mitarbeiter, der vor Gericht oder außergerichtlich über Angelegen-
heiten, für die Absatz 1 gilt, aussagen oder Erklärungen abgeben soll, 
bedarf hierfür der Genehmigung. Dies gilt auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des § 54 Strafprozessordnung (StPO) oder § 376 Zivilprozess-
ordnung (ZPO) nicht erfüllt sind. Die Genehmigung erteilt der Dienstge-
ber oder, wenn das Dienstverhältnis beendet ist, der letzte Dienstgeber. 
Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei 
einem früheren Dienstgeber ereignet, darf die Genehmigung nur mit 
dessen Zustimmung erteilt werden. 
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(4)	 Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, soll nur zum Schutz des Bera-
tungs- und Seelsorgegeheimnisses versagt werden. Ist der Mitarbeiter 
Partei oder Beschuldigter in einem gerichtlichen Verfahren oder soll sein 
Vorbringen der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen dienen, darf 
die Genehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 
erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die dienstlichen Rücksichten dies 
unabweisbar erfordern. Wird sie versagt, ist dem Mitarbeiter der Schutz 
zu gewähren, den er zur Vertretung seiner Interessen benötigt.

§ 4b 
Regelungen im Umgang mit und zur Prävention sexualisierter Gewalt

(1)	 Entsprechend der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch 
Kleriker oder sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst3 gelten fol-
gende Regelungen:

	 1.	 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unverzüglich ihren 
unmittelbaren Vorgesetzten, ihren Dienstvorgesetzten oder die be-
auftragten Ansprechpersonen über einen durch Tatsachen begrün-
deten Verdacht im Sinne der Nr. 2 der Ordnung für den Umgang 
mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfe-
bedürftiger Erwachsener in der jeweils geltenden Fassung, der ih-
nen im dienstlichen Kontext zur Kenntnis gelangt ist, zu informie-
ren. Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung oder das Ergebnis 
eines laufenden Ermittlungsverfahrens gemäß dem dreizehnten 
Abschnitts des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches „Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ sowie der in den § 
72a SGB VIII und § 124 Absatz 2 SGB IX genannten Straftaten oder 
über eine daraus erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kontext 
Kenntnis erlangen. Etwaige staatliche oder kirchliche Verschwie-
genheitspflichten oder Mitteilungspflichten gegenüber kirchlichen 
oder staatlichen Stellen (z.B. [Landes-] Jugendamt, Schulaufsicht) 
sowie gegenüber Dienstvorgesetzten bleiben hiervon unberührt. 

	 2.	 Wird eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter einer Tat nach Nr. 2 der 
Ordnung über den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der je-
weils geltenden Fassung beschuldigt, kann sie/er im Falle einer An-
hörung durch den Dienstgeber nach Nr. 26 der Ordnung eine Per-

3	  Kirchlicher Anzeiger für das Bistum Hildesheim 2020, 42-52.
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son ihres/seines Vertrauens, auf Wunsch auch einen Rechtsanwalt, 
hinzuziehen. Hierauf ist die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter vor der 
Anhörung hinzuweisen. Stellt sich im Anhörungsverfahren heraus, 
dass die Beschuldigung offensichtlich unbegründet ist, hat der 
Dienstgeber die dem Beschuldigten im Rahmen des Anhörungsver-
fahrens entstandenen notwendigen Kosten zu tragen. Ergibt sich 
aus dem Anhörungsverfahren, dass sich eine Beschuldigung nicht 
aufrechterhalten lässt – ohne Feststellung der offensichtlichen 
Unbegründetheit –, hat der Dienstgeber zu prüfen, ob er die dem 
Mitarbeiter im Rahmen des Anhörungsverfahrens entstandenen 
notwendigen Kosten übernimmt.

	 3.	 Die Anhörung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters zur Beschuldi-
gung einer Tat nach Nr. 2 der Ordnung über den Umgang mit se-
xuellem Missbrauch in der jeweils geltenden Fassung ist zu pro-
tokollieren. Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter hat das Recht, das 
Protokoll einzusehen und gegenzuzeichnen. Sie/Er hat auch das 
Recht, eine Gegendarstellung abzugeben, die dem Protokoll beizu-
fügen ist. Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter erhält eine Kopie des 
von der/dem Protokollführenden unterzeichneten Protokolls.

	 4.	 Auch der beschuldigten Mitarbeiterin bzw. dem beschuldigten Mit-
arbeiter gegenüber besteht die Pflicht zur Fürsorge. Sie/Er steht – 
unbeschadet erforderlicher unmittelbarer Maßnahmen – bis zum 
Erweis des Gegenteils unter Unschuldsvermutung.

	 5.	 Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuel-
len Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen vor, ist der Dienstgeber berechtigt, die Mitar-
beiterin/den Mitarbeiter nach erfolgter Anhörung vorübergehend 
unter Fortzahlung ihres/seines Entgelts vom Dienst freizustellen, 
bis der Sachverhalt aufgeklärt ist. 

	 6.	 Der Dienstgeber ist für den Fall, dass sich eine Beschuldigung oder 
ein Verdacht als unbegründet erweist, im Einvernehmen mit dem 
Mitarbeiter verpflichtet, auf eine vollständige Rehabilitation hinzu-
wirken und alles zu tun, was den fälschlich beschuldigten Mitarbei-
ter rehabilitiert und schützt.

	 7.	 Stellt sich nach gründlicher Prüfung eine Beschuldigung oder ein 
Verdacht als unbegründet heraus, ist dies vom Dienstgeber in der 
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Personalakte schriftlich festzuhalten. Dazu gehören

		 •	 eine kurze Sachverhaltsschilderung
		 •	 das Ergebnis der Untersuchung
		 •	 die wesentlichen Punkte, auf welche sich die Unbegründetheit 

	 stützt.

		  Diese Unterlagen sind mit besonderer Sicherung zu verwahren, die 
besonderen Zugriffsrechte sind zu regeln.

	 8.	 Auf Antrag des Mitarbeiters sind im Fall der Unbegründetheit der 
Beschuldigung Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Be-
schuldigung oder dem Verdacht stehen, aus der Personalakte zu 
entfernen und zu vernichten.

(2)	 Entsprechend der Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Ge-
walt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz  und der dazu für das Bistum 
Hildesheim erlassenen Ausführungsbestimmungen in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung, finden nachstehende Regelungen Anwendung:

	 1.	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit 
Kinder, Jugendliche oder schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene 
beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden oder vergleich-
baren Kontakt haben, haben auf Verlangen des Dienstgebers in re-
gelmäßigen Abständen ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis 
nach den jeweils geltenden Bestimmungen des Bundeszentralregis
tergesetzes (BZRG) vorzulegen.

	 2.	 Während des laufenden Arbeitsverhältnisses trägt der Dienstgeber 
die Kosten. 

	 3.	 Der Dienstgeber überprüft das vorgelegte Führungszeugnis und 
bestätigt in der Personalakte, dass die Vorlagepflicht erfüllt wurde. 
Enthält das Führungszeugnis relevante Einträge im Sinne des § 72a 
SGB VIII, ist eine Kopie dieses Zeugnisses mit besonderer Sicherung 
in der Personalakte zu verwahren und das Zeugnis der Mitarbeite-
rin bzw. dem Mitarbeiter zurückzugeben. Enthält das Führungs-
zeugnis keine relevanten Einträge, ist dies in der Personalakte zu 
verzeichnen und das Zeugnis der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter 
zurückzugeben. 
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	 4.	 Andere Straftaten außerhalb der in § 72a SGB VIII genannten sind 
nicht Zweck der Datenerhebung und unterliegen somit grundsätz-
lich einem Verwertungsverbot. Die Verarbeitung für einen anderen 
Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des 
§ 6 Abs. 2 lit. f), g) oder h) KDG vorliegen. 

	 5.	 Der Dienstgeber ist berechtigt, von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Sinne der Ziffer 1 die Vorlage einer Selbstauskunftserklä-
rung bezüglich der in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten Straftaten zu 
verlangen. Diese enthält, sofern die Verurteilung noch nicht nach 
dem Bundeszentralregistergesetz (BZRG) getilgt ist, Angaben, ob 
die einzustellende Person wegen einer Straftat nach §72a Abs. 1 
SGB VIII verurteilt worden ist und ob insoweit ein staatsanwalt-
schaftliches Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet worden ist. 
Darüber hinaus ist die Verpflichtung enthalten, bei Einleitung eines 
solchen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens dem 
Rechtsträger hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Diese ist 
mit besonderer Sicherung der Personalakte beizufügen. 

	 6.	 Der Dienstgeber ist berechtigt im jeweiligen Arbeitsbereich unter 
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Verhal-
tenskodex zu erarbeiten und diesen als Dienstanweisung zu erlas-
sen. In Einrichtungen, in denen eine MAV besteht, ist eine Dienst-
vereinbarung nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 MAVO zulässig. 

	 7.	 Der Dienstgeber organisiert für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die im Rahmen ihrer Tätigkeit Kinder, Jugendliche oder schutz- oder 
hilfebedürftige Erwachsene beaufsichtigen, betreuen, erziehen 
oder ausbilden oder vergleichbare Kontakte haben, regelmäßig 
Schulungen zu Fragen der Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
und stellt den Mitarbeiter hierfür unter Fortzahlung des Entgelts 
frei. Er trägt die Kosten für die Schulung.

	 8.	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind grundsätzlich verpflich-
tet, an den Schulungen in regelmäßigen Abständen teilzunehmen. 
Eine Befreiung von der Teilnahmeverpflichtung ist in begründeten 
Einzelfällen mit dem zuständigen Ansprechpartner für Prävention 
abzustimmen. 

	 9.	 § 29 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 6 MAVO ist zu beachten.



A R B E I T S V E R T R A G S O R D N U N G  | 15

§ 5 
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

(1)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können aus dienstlichen Gründen 
versetzt oder abgeordnet werden. Sollen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des bisherigen 
Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abge-
ordnet werden, so sind sie vorher zu hören. Zu einer Versetzung, die mit 
der Zuweisung eines anderen dienstlichen Wohnsitzes verbunden ist, 
ist die Zustimmung der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters erforderlich.4

(2)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann im dienstlichen Interesse mit 
ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete 
Tätigkeit bei einem Dritten zugewiesen werden. Die Zustimmung kann 
nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Die Rechtsstellung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt unberührt. Bezüge aus der Ver-
wendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.5

(3)	 Werden Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Drit-
ten verlagert, ist auf Verlangen des Dienstgebers bei weiter bestehen-
dem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleis
tung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). §  613a BGB 
sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.6

(4)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können für eine Höchstdauer von 
25 Jahren einem anderen Arbeitgeber im Geltungsbereich dieser Ord-
nung zur Arbeitsleistung überlassen werden (abweichende Überlas-
sungshöchstdauer nach § 1 Absatz 1b Satz 8 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes [AÜG]).

4	 1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle 
oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen Dienstgebers unter Fortsetzung des beste-
henden Arbeitsverhältnisses.

	 2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer anderen Dienst-
stelle oder einem anderen Betrieb desselben Dienstgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeits-
verhältnisses.

5	 Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vorübergehende Be-
schäftigung bei einem Dritten, bei dem der Allgemeine Teil der AVO nicht zur Anwendung kommt.

6	 Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die auf Dauer an-
gelegte Beschäftigung bei einem Dritten. Die Modalitäten der Personalgestellung werden zwischen 
dem Dienstgeber und dem Dritten vertraglich geregelt.
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(5)   Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den pastoralen Diensten gel-
ten die jeweiligen Statuten.

§ 6 
Qualifizierung

1)	 Qualifizierungsmaßnahmen sind

	 a)	 die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen 
Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifi-
zierung),

	 b)	 der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),

	 c)	 die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für 
eine andere Tätigkeit; Umschulung) und

	 d)	 die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiederein-
stiegsqualifizierung).

	 Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schriftlich bestätigt.

(2)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben – auch in den Fällen des Abs. 1 
Satz 1 Buchst. d – Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der 
jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird, welcher Qualifizie-
rungsbedarf besteht. Dieses Gespräch kann auch als Gruppengespräch 
geführt werden. Das Gespräch ist jährlich im Voraus für das Folgejahr zu 
führen. Es ist eine Qualifizierungsvereinbarung abzuschließen, die die 
jeweiligen dienstlichen Belange zu berücksichtigen hat.

(3)	 Kommt die jeweilige Führungskraft ihrer Verpflichtung zu dem Ge-
spräch nach Abs. 2 und der damit verbundenen Qualifizierungsverein-
barung nicht nach, entsteht ein Anspruch der/des Mitarbeiterin/Mitar-
beiters auf Teilnahme an einer von ihr/ihm gewählten Qualifizierung. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen 5 Arbeitstage im Jahr für 
Qualifizierungsmaßnahmen aufwenden, wobei ihnen ein Vorschlags-
recht zusteht, an welchen Qualifizierungsmaßnahmen sie teilnehmen 
sollen.

(4)	 Die Kosten der Qualifizierungsmaßnahmen gemäß Abs.  2 und Abs.  3 
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– einschließlich der Reisekosten – werden, soweit sie nicht von Dritten 
übernommen werden, grundsätzlich vom Dienstgeber getragen. Ein 
möglicher Eigenbeitrag wird durch eine Vereinbarung geregelt. Er kann 
in Geld und/oder Zeit erfolgen.

(5)	 Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeits-
zeit.

(6)	 Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungspla-
nung einbezogen werden.

(7)	 Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit individuellen Arbeitszeiten 
sollen Qualifizierungsmaßnahmen so angeboten werden, dass ihnen 
eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird.

(8)	 Im Anschluss an eine Unterbrechung der Tätigkeit aufgrund von Mutter-
schutzfristen oder Elternzeit bzw. familiär bedingtem Sonderurlaub sol-
len die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend Abs. 1 Buchst. d 
zur Wiederaufnahme des Dienstes besonders qualifiziert werden. Dazu 
sollen sie rechtzeitig vor Wiederaufnahme des Dienstes mit dem Dienst-
geber Kontakt aufnehmen. Eine Wiedereinstiegsqualifizierung kann im 
Einzelfall schon in der Zeit der Freistellung erfolgen. In diesem Falle wird 
die auf die Qualifizierungsmaßnahme verwendete Zeit dem Arbeits-
zeitkonto gutgeschrieben. Familiäre Notwendigkeiten sind bei Art und 
zeitlicher Lage der Qualifizierungsmaßnahmen angemessen zu berück-
sichtigen. Als Wiedereinstiegsqualifizierung gilt auch die Qualifizierung 
solcher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Tätigkeit aufgrund 
von Sonderurlaub zur Pflege von Angehörigen unterbrochen haben.

§ 7 
Regelmäßige Arbeitszeit

(1)	 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen 39,8 
Stunden (entsprechend 39 Stunden und 48 Minuten) wöchentlich. Bei 
Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen 
in die Arbeitszeit eingerechnet. Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf 
fünf Tage, aus notwendigen dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage 
verteilt werden.
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(2)	 Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 
Abweichend von Satz 1 kann bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein län-
gerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3)	 Soweit es die dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die Mitarbeite-
rin/der Mitarbeiter am 24. Dezember (Heiligabend) und am 31. Dezem-
ber (Silvester) unter Fortzahlung des Entgelts nach § 22 von der Arbeit 
freigestellt. Kann die Freistellung nach Satz 1 aus dienstlichen Gründen 
nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei 
Monaten zu gewähren. Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für 
den 24. Dezember und für den 31. Dezember, sofern sie auf einen Werk-
tag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.

(3a)	 Die kirchlich gebotenen Feiertage Fronleichnam und Allerheiligen sollen 
dem Erhalt und der Weiterentwicklung der christlichen Kultur des Rechts-
trägers dienen und in der Dienstgemeinschaft gestaltet und begangen 
werden. Der mit der Teilnahme verbundene Zeitaufwand ist Arbeitszeit. 
Falls der Anstellungsträger oder ein anderer Rechtsträger keine Möglichkeit 
nach Satz 1 in örtlicher Nähe anbietet,ist die Mitarbeiterin/der Mitarbei-
ter für diesen Tag unter Fortzahlung des Entgelts nach § 22 von der Arbeit 
freigestellt, sofern sie/er die Hälfte der für diesen Tag geschuldeten Arbeits-
zeit durch Urlaub oder eine entsprechende Anzahl von Arbeitsstunden aus 
Zeitguthaben einbringt. Kann die Freistellung nach Satz 3 aus dienstlichen 
Gründen nicht erfolgen, ist entsprechende Freistellung innerhalb von drei 
Monaten zu gewähren. Ein dienstlicher Grund im Sinne von Satz 4 liegt 
auch dann vor, wenn die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter das gemeinsame 
Begehen des Festes vorbereitend gestaltet und /oder anleitet. Der Mitar-
beiterin/dem Mitarbeiter, die/der an einem der in Satz 1 genannten gebo-
tenen Feiertage arbeiten möchte, ist dies zu ermöglichen.

(4)	 Aus dringenden dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer 
Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 Arbeits-
zeitgesetz (ArbZG) von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abge-
wichen werden.7

(5)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Rahmen begründeter be-
trieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, 

7	 In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis 
zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen 
erreicht werden.
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Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbe-
schäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zu-
stimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 
Mehrarbeit verpflichtet.

(6)	 Durch Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 
von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. Die innerhalb eines Arbeits-
zeitkorridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rah-
men des nach Abs. 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.8

(7)	 Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine täg-
liche Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. Die in-
nerhalb der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstun-
den werden im Rahmen des nach Abs. 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums 
ausgeglichen.

(8)	 Die Abs. 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und 
Schichtarbeit.

(9)	  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in deren Haushalt Kinder im Alter 
bis einschließlich 14 Jahren leben, haben das Recht, nach Maßgabe der 
Regelung des § 10 a einen Teil ihrer Arbeitszeit außerhalb ihres Arbeits-
platzes zu leisten. Dies gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die einen im Sinn des § 3 Abs. 2 PflegeZG pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen in häuslicher Umgebung pflegen.

§ 8 
Sonderformen der Arbeit

(1)	 Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen 
regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten 
vorsieht, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchschnittlich 
längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herange-
zogen werden. Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in 
denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und fei-
ertags gearbeitet wird. Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die min-
destens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.

(2)	 Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmä-

8	 Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig 
von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Abs. 6 und 7) möglich. Sie dürfen keine 
Regelungen nach Abs. 4 enthalten.
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ßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei 
Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die 
innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird.

(3)	 Bereitschaftsdienst leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
auf Anordnung des Dienstgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeits-
zeit an einer vom Dienstgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Be-
darfsfall die Arbeit aufzunehmen.

(4)	 Rufbereitschaft leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf 
Anordnung des Dienstgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 
an einer dem Dienstgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Ab-
ruf die Arbeit aufzunehmen. Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Dienstgeber mit 
einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel 
ausgestattet sind.

(5)	 Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

(6)	 Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die teilzeitbeschäftigte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter über die vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit 
hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von vollbeschäf-
tigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (§ 7 Abs. 1 Satz 1) leisten.

(7)	 Überstunden sind die auf Anordnung des Dienstgebers geleisteten Ar-
beitsstunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von 
vollbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (§ 7 Abs. 1 Satz 1) 
für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Ar-
beitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Ka-
lenderwoche ausgeglichen werden.

(8)	 Abweichend von Abs. 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die

	 a)	 im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 7 Abs. 6 
über 45 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus,

	 b)	 im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 7 Abs. 7 
außerhalb der Rahmenzeit,

	 c)	 im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im 
Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich 
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der im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus 
nicht ausgeglichen werden,

	 angeordnet worden sind.

(9)	 Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Aufgaben im Bereich der Vor-
bereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gottesdiensten zu 
erfüllen haben, gilt abweichend die „Ordnung für den Arbeitszeitschutz 
im liturgischen Bereich“ vom 1. Januar 2006 (Beschluss der Zentral-KO-
DA gem. § 3 Abs. 1 Ziffer 3 b der Zentral-KODA-Ordnung) in ihrer jeweils 
geltenden Fassung.

§ 8a 
Kurzarbeit

Bei kurzfristigem und vorübergehendem Arbeitsausfall kann Kurzarbeit ein-
geführt werden. Die näheren Bestimmungen regelt Anlage 6 der Arbeitsver-
tragsordnung.

§ 9 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1)	 Der/Die Mitarbeiterin/Mitarbeiter erhält neben dem Entgelt für die tat-
sächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge.9 Die Zeitzuschläge betragen – 
auch bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – je 
Stunde

	 a)	 für Überstunden
		  in den Entgeltgruppen 1 bis 9: 30 v.H.,
		  in den Entgeltgruppen 10 bis 15: 15 v.H.,

	 b)	 für Nachtarbeit: 20 v.H.,

	 c)	 für Sonntagsarbeit: 25 v.H.,

	 d)	 bei Feiertagsarbeit

9	 Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen 
Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4.
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		  ohne Freizeitausgleich: 135 v.H.,10

		  mit Freizeitausgleich: 35 v.H.,

	 e)	 für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr: 
35 v.H.,

	 f)	 für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im 
Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt: 20 v.H.

	 des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stu-
fe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. Beim Zusammentreffen von Zeitzu-
schlägen nach Satz 2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag 
gezahlt. Auf Wunsch der/des Mitarbeiterin / Mitarbeiters können die 
nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen 
Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und auf das Ar-
beitszeitkonto gebucht werden. Dies gilt entsprechend für Überstun-
den als solche.

(2)	 Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus dienst-
lichen Gründen nicht innerhalb des nach § 7 Abs. 2 Satz 1 oder 2 fest-
gelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der 
Mitarbeiterin/Mitarbeiter je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfal-
lenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und 
Stufe.11

(3)	 Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe 
bezahlt. Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für 
Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen 
Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle. Maßgebend für die 
Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbe-
reitschaft beginnt. Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft 
einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird jede angefan-
gene Stunde auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für 
Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Abs. 1 bezahlt. Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen 
Rufbereitschaft. Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 6 liegt bei einer 
ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor. 

10	 Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden. Falls kein 
Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den 
Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt.

11	 Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitrege-
lungen im Sinne der Fußnote 8 zu § 7 anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden.
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In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde 
der Rufbereitschaft 12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts nach Maß-
gabe der Entgelttabelle gezahlt.12

(4)	 Für die Berechnung des Entgeltes für Bereitschaftsdienst finden die am 
31. Oktober 2007 jeweils geltenden Bestimmungen Anwendung.

(5)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit 
leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 € monatlich. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht ständig Wechselschichtarbeit 
leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 € pro Stunde.

(6)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ständig Schichtarbeit leisten, 
erhalten eine Schichtzulage von 40  € monatlich. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine 
Schichtzulage von 0,24 € pro Stunde.

(7)	 Soweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aufgaben im liturgischen Be-
reich wahrnehmen (wie z.B. Küster/innen, Organisten/innen, Pastoral- 
und Gemeindereferenten/innen, Pfarrhelfer/innen, Diakonatsanwär-
ter), finden die Abs. 1-6 keine Anwendung.

§ 10 
Bereitschaftszeiten

Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Mitarbeiterin/
Mitarbeiter am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Dienstgeber bestimm-
ten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstän-
dig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne 
Arbeitsleistung überwiegen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in deren 
Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten 
fallen, gelten folgende Regelungen:

	 a)	 Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit ge-
wertet (faktorisiert).

	 b)	 Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täg-
lichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

12	 Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des 
Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.
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	 c)	 Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Voll-
arbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 7 Abs. 1 nicht überschreiten.

	 d)	 Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durch-
		  schnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Or-
ganisationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheb-
lichem Umfang Bereitschaftszeiten anfallen.

§ 10a 
Mobile Arbeit

(1)	 Der Dienstgeber ist verpflichtet, alle Arbeitsplätze hinsichtlich ihrer 
grundsätzlichen Eignung für mobiles Arbeiten zu überprüfen13 und das 
Ergebnis seiner Überprüfung in geeigneter Weise bekannt zu machen. 
Unter mobilem Arbeiten ist zu verstehen, dass ein Teil der individuell 
vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit außerhalb des eigentlichen Ar-
beitsorts erbracht wird. Die Überprüfung beinhaltet eine Entscheidung, 
ob die an dem konkreten Arbeitsplatz zu erledigende Arbeit eine zeit-
weilige Abwesenheit von dem üblichen Arbeitsort zulässt, ohne dass es 
zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsergebnisse und der dienstlichen 
bzw. betrieblichen Abläufe kommt.

(2)	 Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll entsprechend der nachste-
henden Regelungen mobiles Arbeiten vereinbart werden, wenn

	 a)	 der betreffende Arbeitsplatz vom Dienstgeber entsprechend Abs. 1 
als grundsätzlich geeignet angesehen wird;

	 b)	 die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter im Blick auf eigenverantwort-
liches und selbständiges Arbeiten die erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllt und über notwendige technische Kenntnisse und 
Medienkompetenz verfügt;

	 c)	 vor Beginn des mobilen Arbeitens die Mitarbeiterin/der Mitar-
beiter bezüglich der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere zu Datenschutz und Datensicherheit, sowie über 
physische und psychische Gefährdungen des mobilen Arbeitens 

13	 Zu überprüfen ist, ob die der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter übertragenen Tätigkeiten eine zeitweilige 
Abwesenheit vom eigentlichen Arbeitsort zulassen
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unterwiesen worden ist und sich schriftlich zur Einhaltung bzw. 
Beachtung verpflichtet.

(3)	 Für die einrichtungsbezogene und bedarfsgerechte Ausgestaltung der 
mobilen Arbeit ist in Einrichtungen mit Mitarbeitervertretung eine 
Dienstvereinbarung zu schließen, welche die spezifischen Einzelheiten, 
insbesondere 

	 a.	 zum Umfang des mobilen Arbeitens im Verhältnis zur Wochenar-
beitszeit, 

	 b.	 zur Erreichbarkeit und zur Nutzung technischer Möglichkeiten,

	 c.	 zur Verständigung über die Nutzung der Infrastruktur und Ko-
stenerstattungen beinhalten soll.

	 Existiert keine Mitarbeitervertretung, muss der Dienstgeber mit der Mit-
arbeiterin/dem Mitarbeiter eine individuelle Vereinbarung abschließen. 

§ 11 
Arbeitszeitkonto

(1)	 Für jede/n Mitarbeiterin/Mitarbeitern wird ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet.

(2)	 Auf das Arbeitszeitkonto werden Arbeitszeiten gebucht, die die Mitar-
beiterin/der Mitarbeiter über die vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit 
hinaus leistet.

(3)	 Sofern nicht durch eine individuelle Vereinbarung zwischen Dienstge-
ber und Mitarbeiterin / Mitarbeiter eine abweichende Regelung getrof-
fen wird, werden außerdem in Zeit umgerechnete Zeitzuschläge für 
Überstunden, für Nachtarbeit, für Sonntagsarbeit, für Feiertagsarbeit, 
für Arbeit am 24. und am 31. Dezember sowie für Arbeit an Samstagen 
von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit anfällt, auf das Arbeitszeitkonto gebucht. Die zum 
Ausgleich für Rufbereitschaft oder Bereitschaftszeiten gutzuschrei-
benden Zeiten werden ebenfalls auf das Arbeitszeitkonto gebucht.

(4)	 Durch die Abbuchung vom Arbeitszeitkonto (Zeitausgleich) tritt eine 
Minderung des Zeitguthabens ein. Der Zeitausgleich ist in den durch 
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die Abs.  7 bzw. 8 vorgegebenen Grenzen auch dann möglich, wenn 
der Betrag der Abbuchung den des Zeitguthabens überschreitet (Zeit-
schuld).

(5)	 Die Inanspruchnahme des Zeitausgleichs ist dem Dienstgeber rechtzeitig 
anzuzeigen, sofern sich daraus eine Abwesenheit der Mitarbeiterin / des 
Mitarbeiters von mindestens einem Arbeitstag ergibt. Der Zeitausgleich 
kann der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter nur aus dringendem, der beson-
deren betrieblichen Situation geschuldeten Grund verwehrt werden.

(6)	 Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest 
nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom 
Arbeitszeitkonto tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.

(7)	 Das höchstmögliche Guthaben auf dem Arbeitszeitkonto darf den drei-
fachen Betrag, die höchstzulässige Zeitschuld den einfachen Betrag der 
wöchentlich zu leistenden Arbeitszeit nicht überschreiten.

(8)	 Abweichend von Abs.  7 kann die höchstmögliche Zeitschuld bis zum 
dreifachen Betrag der wöchentlich zu leistenden Stunden betragen, 
soweit dies die betriebliche Situation zulässt, wenn im Haushalt der 
Mitarbeiterin/des Mitarbeiters Kinder im Alter bis einschließlich zwölf 
Jahren leben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 PflegeZG pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher 
Umgebung pflegen, sind denen nach Satz 1 gleichgestellt.

§ 12 
Langzeitkonto

(1)	 Zwischen Dienstgeber und Mitarbeiterin/Mitarbeiter kann die Einrich-
tung eines Langzeitkontos vereinbart werden. In Einrichtungen, in de-
nen es eine Mitarbeitervertretung gibt, kann ein Langzeitkonto nur ein-
gerichtet werden, wenn dazu zuvor eine Dienstvereinbarung zwischen 
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung geschlossen wurde. Besteht 
keine Mitarbeitervertretung, erfolgt die Einrichtung eines Langzeitkon-
tos aufgrund einer Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag. 

	 Die Dienst- oder Zusatzvereinbarung soll mindestens Regelungen über 
Art und Umfang der Zeitgutschriften, die dem Langzeitkonto zugeführt 
werden, Form und Voraussetzungen der Ausgleichsgewährung, die Aus-
wirkung von Urlaubs- und Krankheitstagen während der Freizeitphase 
und den Nachweis über Zeitguthaben enthalten.
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(2)	 Auf das Langzeitkonto kann ein Guthaben vom Arbeitszeitkonto umge-
bucht werden. Ferner wird dem Langzeitkonto das Zeitguthaben gut-
geschrieben, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund des Be-
schlusses der Bistums-KODA vom 5. April 2005 erworben haben.

(3)	 Zum Ausgleich des Langzeitkontos wird die Mitarbeiterin/der Mitarbei-
ter von der Arbeitsleistung freigestellt.

§ 12a 
Zeitkonto „6+1“

(1)	 Der Dienstgeber soll auf Antrag mit der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter 
eine Vereinbarung über das Arbeitszeitmodell „6+1“ schließen, wenn 
die dienstlichen und betrieblichen Gründe es zulassen.

(2)	 Dienstgeber und Mitarbeiterin/Mitarbeiter vereinbaren für einen Zeit-
raum von 7 Kalendermonaten eine Reduzierung des zustehenden Tabel-
lenentgelts nach § 17 dieser Ordnung um 10% unter Beibehaltung der bis 
zum Abschluss der Vereinbarung geltenden wöchentlichen Arbeitszeit.

(3)	 Das durch die Reduzierung des Entgelts entstehende Arbeitszeitgutha-
ben wird durch eine Freistellung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters von 
der Arbeitsleistung im letzten Kalendermonat des 7-Monats-Zeitraums 
ausgeglichen (Ausgleichsmonat).

(4)	 Von der Kürzung der Vergütung nach Abs. 2 Satz 1 bleiben die Jahress-
onderzahlung nach § 21 und der Urlaubsanspruch nach § 27 dieser Ord-
nung unberührt.

(5)	 Eine Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters in der An-
sparphase bleibt für den in §  23 Abs.  1 dieser Ordnung genannten 
Zeitraum unberücksichtigt. Erkrankt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter 
in der Ausgleichsphase, so ist die entsprechende Zeit bei Vorlage eines 
ärztlichen Attestes über die Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeiterin/dem 
Mitarbeiter unter entsprechender Verlängerung des Berechnungszeit-
raums nachzugewähren.

(6)	 Wird während der Laufzeit der Vereinbarung das Dienstverhältnis been-
det, erfolgt eine Rückabwicklung.

(7)	 Die Vereinbarung über das Zeitkonto ist auch über einen längeren Zeit-
raum zulässig.



28 | A R B E I T S V E R T R A G S O R D N U N G

(8)	 Für Lehrkräfte kann abweichend von Abs.  2 der Zeitraum nur 7 Halb-
jahre oder 7 Jahre betragen. Die Ausgleichsphase darf von Lehrkräften 
nur zum Schulhalbjahresbeginn, d. h. zum 01.02. oder zum 01.08. eines 
jeden Kalenderjahres in Anspruch genommen werden.

§ 12b14 
Familienzeitguthaben

(1)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bei der Geburt des ersten 
Kindes einmalig und zu Lebzeiten des bzw. der Kinder ein Familienzeit-
guthaben. Bei der Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche beträgt das Familienzeitguthaben 15 Ar-
beitstage. Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit 
als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich das Famili-
enzeitguthaben entsprechend. Maßgeblich ist die tatsächliche Vertei-
lung der wöchentlichen Arbeitszeit in den letzten 3 Monaten vor Beginn 
der Mutterschutzfrist.

(2)	 Das Zeitguthaben kann als ganze oder halbe Arbeitstage in Anspruch 
genommen werden. Die Abbuchung ist im Einvernehmen mit dem un-
mittelbaren Vorgesetzten vorzunehmen. Das verbliebene Zeitguthaben 
verfällt 6 Jahre nach der Geburt des zuletzt geborenen Kindes.

(3)	 Das Familienzeitguthaben kann nur tatsächlich in Anspruch genom-
men werden. Ein Anspruch auf Abgeltung entsteht nicht.

(4)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein Kind annehmen (Adoptions-
pflege), sind denen nach Abs. 1 und Abs. 3 gleichgestellt.

§ 13 
Teilzeitbeschäftigung

(1)	 Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll auf Antrag eine geringere 
als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart werden, sofern 
dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht entgegenstehen. 
Die Ablehnung des Antrages ist zu begründen. Die Teilzeitbeschäfti-
gung nach Satz 1 ist auf Antrag bis zu fünf Jahre zu befristen. Sie kann 
verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. Bei der Gestaltung 
der Arbeitszeit hat der Dienstgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. 

14	 Für Lehrkräfte gilt § 40 Ziff. 2.
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betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation 
der/des Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Satz 1 Rechnung zu 
tragen.

(2)	 Ist mit früher vollbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 
ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart 
worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes 
bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen 
Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden.

(3)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund der Geburt eines Kindes 
Elternzeit und/oder Sonderurlaub in Anspruch genommen haben, ha-
ben Anspruch auf eine zeitlich gestufte Wiederaufnahme der Tätigkeit. 
Der jeweilige Zeitumfang wird individuell vereinbart. Spätestens nach 
sechs Monaten soll die arbeitsvertraglich geschuldete durchschnittliche 
wöchentliche Arbeitszeit erreicht sein. Das Entgelt wird entsprechend 
gezahlt.

(4)	 Vereinbaren Dienstgeber und Mitarbeitende im Rahmen der Verein-
barkeit von Beruf und Familie (z.B. im Anschluss an den Mutterschutz, 
die Elternzeit oder Einschulung eines Kindes) eine Verringerung der  
Arbeitszeit um mindestens 33%, erfolgt eine Verringerung des Entgeltes 
nicht in voller Höhe, sondern zu 80% der Arbeitszeitverringerung. Die 
Aufstockung der Entgeltzahlung aufgrund Familientätigkeit endet mit 
Vollendung des 14. Lebensjahres des Kindes. Voraussetzung für die  
Inanspruchnahme ist eine sechsmonatige Betriebszugehörigkeit zum 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme.
Mitarbeitende, die einen nahen Angehörigen mit Einstufung in einen 
Pflegegrad in häuslicher Umgebung tatsächlich pflegen, sind denen 
nach Satz 1 gleichgestellt, wenn sie im Anschluss an eine kurzzeitige Ar-
beitsverhinderung nach § 2 PflegeZG, eine Pflegezeit nach § 3 PflegeZG 
oder eine Familienpflegezeit nach §§ 2 und 2a FPfZG eine entsprechende 
Regelung vereinbaren. Der Anspruch auf die Entgeltaufstockung endet 
mit der Beendigung der Pflege des Angehörigen in häuslicher Umge-
bung. Änderungen sind dem Dienstgeber unverzüglich anzuzeigen.“

(5)	 Die Regelung des Abs. 4 gilt nicht für Lehrkräfte.
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§ 14 
Eingruppierung

(1)15	 Die Eingruppierung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters richtet sich nach 
den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung (Anlage 1). Die Mitarbei-
terin/Der Mitarbeiter erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/
er eingruppiert ist. Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter ist in der Entgelt-
gruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/
ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die 
gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen 
einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvor-
gänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätig-
keitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgrup-
pe erfüllen. Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei 
der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (zum 
Beispiel vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die 
Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu 
beurteilen. Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderun-
gen gestellt, gilt das in Satz 4 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf 
die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. Ist in einem 
Tätigkeitsmerkmal ein von Satz 4 oder 6 abweichendes zeitliches Maß 
bestimmt, gilt dieses. Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung 
eine Voraussetzung in der Person der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters 
bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein. 

(2)	 Die Entgeltgruppe der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters ist im Dienstver-
trag anzugeben.

§ 15 
Eingruppierung in besonderen Fällen

Ist der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter eine andere, höherwertige Tätigkeit 
nicht übertragen worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit 
(§ 14 Absatz 1 Satz 3) nicht nur vorübergehend derart geändert, dass sie den 
Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner bisherigen Entgeltgrup-

15	 1. Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf 
den Aufgabenkreis der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenz-
baren Arbeitsergebnis führen (zum Beispiel unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines 
Widerspruchs oder eines Antrags, Fertigung einer Bauzeichnung, Durchführung einer Unterhaltungs- 
bzw. Instandsetzungsarbeit). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei 
hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden.

	 2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte 
Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe.
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pe entspricht (§ 14 Absatz 1 Satz 4 bis 8), und hat die Mitarbeiterin/der 
Mitarbeiter die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang 
ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats in der 
höheren Entgeltgruppe eingruppiert. Für die zurückliegenden sechs Kalen-
dermonate gilt § 16 sinngemäß. Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen 
Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfähigkeit oder Vorberei-
tung auf eine Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs 
Wochen unterbrochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von 
sechs Monaten eingerechnet. Bei einer längeren Unterbrechung oder bei 
einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der Been-
digung der Unterbrechung von neuem. Wird der Mitarbeiterin/ dem Mitar-
beiter vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zugewiesen, die 
den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, 
gilt § 16 sinngemäß.

§ 16  
Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit

(1)	 Wird der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter vorübergehend eine andere 
Tätigkeit übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ih-
rer/seiner Eingruppierung entspricht, und hat sie/er diese mindestens 
einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer der Ausübung eine 
persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der 
Tätigkeit.

(2)	 Die persönliche Zulage bemisst sich für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die in eine der Entgeltgruppen 9 bis 15 eingruppiert sind, aus 
dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für die/den 
Mitarbeiterin/Mitarbeiter bei dauerhafter Übertragung nach §  19 
Abs. 4 Satz 1 und 2 ergeben hätte. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt 
die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts der/des Mitar-
beiterin/Mitarbeiters.

§ 17 
Tabellenentgelt

(1)	 Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter erhält monatlich ein Tabellenent-
gelt. Die Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er ein-
gruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden Stufe.
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(2)	 Bestandteil der AVO werden zum jeweiligen Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens im TV-L die Einführung oder Änderung

	 a)     der Tabellenentgelte in der Entgelttabelle des TV-L
	 b)   der Werte der Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung  

        (§ 20 TV-L)
	 c) 	   sonstiger Entgeltbestandteile, die in einem den
	 TV-L ändernden oder ergänzenden Tarifvertrag geregelt werden, insbe-

sondere Einmalzahlungen. Die hierauf bezogenen Änderungen im TV-L 
erlangen, sofern sie bis 31.12.2026 erfolgen, Geltung, ohne dass es einer 
Beschlussfassung durch die KODA bedarf.

(3)	 Im Rahmen eines KODA-Beschlusses können für an- und ungelernte 
Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Be-
reichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgeltta-
belle bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze vorgenommen werden. 
Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des Entgelts der Ent-
geltgruppe 1 liegen.

§ 18 
Stufen der Entgelttabelle

(1)	 Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen.

(2)	 Bei der Einstellung werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vor-
liegt. Verfügen Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung 
von mindestens einem Jahr aus einem vorherigen befristeten oder 
unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt die 
Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen 
Berufserfahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. Ist die 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem 
Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, 
erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, beziehungsweise – bei Einstel-
lung nach dem 31. Januar 2010 und Vorliegen einer einschlägigen Be-
rufserfahrung von mindestens drei Jahren – in Stufe 3. Unabhängig 
davon kann der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des 
Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz 
oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese 
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Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.16

(3)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste Stu-
fe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 19 Abs. 2 
– nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb 
derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

	 -	 Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
	 -	 Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
	 -	 Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
	 -	 Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
	 -	 Stufe 6 nach 5 Jahren in Stufe 5.

(4)	 Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. Einstellungen erfolgen zwin-
gend in der Stufe 2 (Eingangsstufe). Die jeweils nächste Stufe wird nach 
vier Jahren in der vorangegangenen Stufe erreicht; §  19 Abs.  2 bleibt 
unberührt.

(5)	 Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur 
Bindung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer 
Lebenshaltungskosten kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab-
weichend von den Regelungen der Abs. 2 bis 4 ein bis zu zwei Stufen 
höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 
20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. Die Zulage kann befristet wer-
den. Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich.

§ 19 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten das Tabellenentgelt 
nach der neuen Stufe vom Beginn des Monats an, in dem die nächste 
Stufe erreicht wird.

16	 1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder einer auf die 
Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit.

	 2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen für die 
Praktikantinnen/Praktikanten gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

	 3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2 besteht, wenn zwischen dem Ende des vorhe-
rigen und dem Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses ein Zeitraum von längstens sechs Monaten liegt; 
bei Wissenschaftlerinnen / Wissenschaftlern ab der Entgeltgruppe 13 verlängert sich der Zeitraum auf 
längstens zwölf Monate.
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(2)17	 Bei Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erheblich über 
dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen 
der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. Bei Leistungen, die erheb-
lich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das 
Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. Bei einer Verlän-
gerung der Stufenlaufzeit hat der Dienstgeber jährlich zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen.18 Für schriftlich 
begründete Beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
gen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommis-
sion zuständig. Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden 
je zur Hälfte vom Dienstgeber und von der Mitarbeitervertretung be-
nannt. Der Dienstgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission da-
rüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden 
soll.

(3)	 Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 3 
Satz 1 stehen gleich:

	 a)	 Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

	 b)	 Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 23 bis zu 39 Wochen,

	 c)	 Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

	 d)	 Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienstgeber vor dem 
Antritt schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches 
Interesse anerkannt hat,

	 e)	 Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Mo-
nat im Kalenderjahr,

	 f)	 Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tä-
tigkeit,

17	 1. Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg 
bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen.

	 2. Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Personalentwicklung.

18	 Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß 
§§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen.
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	 g)	 Elternzeit bis zu einem Jahr.

	 Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren und 
Zeiten der Unterbrechung zum Zwecke der Kindererziehung bis zu fünf 
Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit von mehr als 
einem Jahr Dauer sowie Zeiten einer Unterbrechung bei Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmä-
ßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis stehen 
(Saisonbeschäftigte), sind unschädlich; sie werden aber nicht auf die Stu-
fenlaufzeit angerechnet. Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jah-
ren erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung 
erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neuein-
stellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 
Zeiten, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer kürzeren als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Voll-
beschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet.	

	 h)	 Pflegezeit nach § 3 PflegeZG.
	
(4)	 Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäf-

tigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges 
Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Höher-
gruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu 
den Stufen so vorgenommen, als ob faktisch eine Eingruppierung in 
jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte. Beträgt der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem 
Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 100 € in den Entgeltgruppen 1 
bis 8 beziehungsweise weniger als 180 € in den Entgeltgruppen 9 bis 15, 
so erhält die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter während der betreffenden 
Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag 
von monatlich 100 € (Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise 180 € 
(Entgeltgruppen 9 bis 15).19 Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgelt-
gruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. Bei einer Eingrup-
pierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in 
der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. Die Mitarbei-
terin/der Mitarbeiter erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Ver-
änderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in 
Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, 
ggf. einschließlich des Garantiebetrags.

19	 Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.
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§ 20 
[weggefallen]

§ 21 
Jahressonderzahlung

(1)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 1. Dezember im Arbeitsver-
hältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.

(2)	 (gestrichen).

(3)	 Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalen-
dermonat, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen An-
spruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 22 haben.                                                                                
Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate,

	 1.	 für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Tabellenentgelt er-
halten haben wegen

a)	 (gestrichen)

b)	 Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG,

c)	 Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungs-
	 geldgesetz bis zur Vollendung des 12. Lebensmonats des Kindes;

d)	 Inanspruchnahme von Pflegezeiten nach dem PflegeZG.

	 2.	 in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur wegen der Höhe 
des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht ge-
zahlt worden ist.

(4)	 Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November 
ausgezahlt. Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem frü-
heren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

(5)	 (gestrichen)
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§ 22 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung

In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 7 Abs. 3 Satz 1, § 23 Abs. 1, § 27, 
§ 28 und § 30 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbe-
trägen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. Die nicht in Monats-
beträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf 
Basis der dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorherge-
henden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeitraum) gezahlt. 
Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt 
(mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden), Leistungs-
entgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Leistungen nach § 24.20

§ 23 
Entgelt im Krankheitsfall

(1)	 Werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Ver-
schulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt 
nach §  22. Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit 
sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sät-
ze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge einer Maßnahme 
der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG.21

(2)	 Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Abs. 1 erhalten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entspre-

20	 1. Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, in 
denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. Hat das Arbeitsverhältnis weniger 
als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis 
bestanden hat, zugrunde zu legen. Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der 
Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt. 

	 2. Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbe-
standteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben. Maßgebend ist die Verteilung der 
Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist 
der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. Sofern während des Berechnungszeit-
raums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben die in diesem Zusammenhang auf Basis der 
Tagesdurchschnitte gezahlten Beträge bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 unberücksichtigt. 

	 3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist die/der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des 
Berechnungszeitraums eingetreten.

21	 Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt wurde.
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chende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen Krankengeldzu-
schuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen 
Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. Netto-
entgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne 
des § 22; bei freiwillig Krankenversicherten ist dabei deren Gesamtkran-
ken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Dienstgeberzuschuss zu 
berücksichtigen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wegen Über-
steigens der Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei der Berech-
nung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, 
zugrunde zu legen.

(3)	 Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§  36 
Abs. 3) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche 
und von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit 
gezahlt. Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die 
Beschäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit vollendet wird. Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt 
im Krankheitsfall nach Abs. 1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende 
der in Abs. 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen 
Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Abs. 1 erge-
bende Anspruch.

(4)	 Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhält-
nisses hinaus gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. Krankengeldzuschuss 
wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter eine Rente oder eine vergleichbare Leistung 
auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht 
allein aus Mitteln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanziert ist. 
Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten 
als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen 
nach Satz 2; die Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen 
insoweit auf den Dienstgeber über. Der Dienstgeber kann von der Rück-
forderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den 
Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 
ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Mitarbeiterin/
Mitarbeiter hat dem Dienstgeber die Zustellung des Rentenbescheids 
schuldhaft verspätet mitgeteilt.
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§ 24 
Besondere Leistungen

(1)	 Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen 
Fassung haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitsver-
hältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert, einen An-
spruch auf vermögenswirksame Leistungen. Für voll beschäftigte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt die vermögenswirksame 
Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65  €. Der Anspruch ent-
steht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Mitarbeite-
rin/Mitarbeiter dem Dienstgeber die erforderlichen Angaben schrift-
lich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben 
Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang 
der Mitteilung beim Dienstgeber ein. Die vermögenswirksame Lei-
stung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder 
Krankengeldzuschuss zusteht. Für Zeiten, für die Krankengeldzu-
schuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Kranken-
geldzuschusses. Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt.

(2)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bei Vollendung einer Be-
schäftigungszeit (§ 36 Abs. 3) von 25, 30, 35, 40, 45 und 50 Jahren je-
weils einen Jubiläumsurlaub. Der Jubiläumsurlaub beträgt nach einer 
Beschäftigungszeit

	 a)	 von 25 und 30 Jahren 5 Tage,

	 b)	 von 35 und 40 Jahren 6 Tage,

	 c)	 von 45 und 50 Jahren 7 Tage.

	 Auf Antrag soll der Jubiläumsurlaub in eine Jubiläumszuwendung um-
gewandelt werden. Die Jubiläumszuwendung beträgt jeweils 614 €.

	 Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten den Ju-
biläumsurlaub bzw. die Jubiläumszuwendung in voller Höhe.

(3)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten anlässlich der Geburt eines 
Kindes einen Geburtsurlaub von 4 Tagen. Auf Antrag kann der Geburts-
urlaub in eine Geburtsbeihilfe in Höhe von 360 € umgewandelt werden.
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(4)	 Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt das jeweils gültige Um-
zugskostenrecht des Landes Niedersachsen. Umzugskosten und Tren
nungsentschädigung werden auf Antrag gewährt.

(5)	 Beim Tod von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Arbeitsverhält-
nis nicht geruht hat, wird der Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kin-
dern ein Sterbegeld gewährt. Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage 
des Sterbemonats und – in einer Summe – für zwei weitere Monate das 
Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. Die Zahlung des Sterbe-
geldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen ge-
genüber dem Dienstgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehalts-
konto hat befreiende Wirkung.

§ 25 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1)	 Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Ent-
geltbestandteile ist der Kalendermonat. Die Zahlung hat so rechtzei-
tig zu erfolgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 15. Tag 
des Kalendermonats (Zahltag) über das Entgelt verfügen können. Das 
Entgelt wird auf ein von der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter benanntes 
Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union gezahlt. 
Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind sowie 
der Tagesdurchschnitt nach § 22, sind am Zahltag des zweiten Kalen-
dermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig.22

(2)	 Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten das Ta-
bellenentgelt (§ 17) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Um-
fang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 
Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollbeschäf-
tigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspricht.

(3)	 Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Ent-
geltbestandteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der 
Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. Besteht nur für ei-
nen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleiste-
te dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine 
Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in 

22	 Teilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrem Dienstgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengün-
stigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlichen Angaben 
nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten.
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Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. Zur Ermitt-
lung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbe-
trägen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 7 Abs. 1 und entsprechende 
Sonderregelungen) zu teilen.

(4)	 Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents 
von mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 
0,5 ist abzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezi-
malstellen durchgeführt. Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.

(5)	 Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalender-
monats, gilt Abs. 3 entsprechend.

(6)	 Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbe-
standteile (z.B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden.

§ 25a 
Forderungsübergang bei Dritthaftung

(1)	 Kann die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften von einem Dritten Schadenersatz wegen Verdienstausfall be-
anspruchen, der ihr/ihm durch die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, 
geht dieser Anspruch insoweit auf den Dienstgeber über, als dieser der 
Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter Krankenbezüge und sonstige Bezüge 
gezahlt und darauf entfallende, vom Dienstgeber zu tragende Beiträge 
zur Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur Sozi-
alversicherung und zur Pflegeversicherung sowie Umlagen (einschließ-
lich der Pauschalsteuer) zu Einrichtungen der zusätzlichen Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung abgeführt hat.

(2)	 Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hat dem Dienstgeber unverzüglich 
die zur Geltendmachung des Schadenersatzanspruches erforderlichen 
Angaben zu machen.

(3)	 Der Forderungsübergang nach Abs. 1 kann nicht zum Nachteil der Mit-
arbeiterin/des Mitarbeiters geltend gemacht werden.

(4)	 Der Dienstgeber ist berechtigt, die Zahlung der Krankenbezüge und 
sonstiger Bezüge zu verweigern, wenn die Mitarbeiterin/der Mitarbei-
ter den Übergang eines Schadenersatzanspruchs gegen einen Dritten 
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auf den Dienstgeber verhindert, es sei denn, dass die Mitarbeiterin/der 
Mitarbeiter die Verletzung dieser ihr/ihm obliegenden Verpflichtungen 
nicht zu vertreten hat.

§ 26 
Betriebliche Altersversorgung

(1)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf Versiche-
rung zum Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung. Inhalt und Umfang richten sich nach der Satzung der Zusatz-
versorgungskasse, bei der der Dienstgeber die Mitarbeiterin bzw. den 
Mitarbeiter versichert.

(2)	 Ist die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bei der Kirchlichen Zusatzver-
sorgungskasse (KZVK) versichert, trägt der Dienstgeber den Beitrags-
satz nach § 62 Abs. 1 der Kassensatzung bis zu  einer Höhe von 5,2% 
allein. Soweit die KZVK einen höheren Beitragssatz erhebt, tragen die 
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter und der Dienstgeber den Anteil, wel-
cher den Beitragssatz von 5,2% überschreitet, je zur Hälfte. Sobald der 
Beitragssatz den Wert von 7,1 % überschreitet, wird über die hälftige 
Aufteilung neu verhandelt.‘“

(3)	 Die Regelung nach Abs. 2 tritt ohne Weiteres außer Kraft, wenn und so-
bald das Leistungsrecht der KZVK nicht dem im Tarifvertrag über die zu-
sätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
(ATV-K) festgelegten Versorgungsanspruch entspricht, oder wenn eine 
Satzungsbestimmung der KZVK wirksam wird, nach der nicht mindes
tens 50% der Mitglieder der Organe der KZVK, ausgenommen deren 
Vorstand, Mitarbeitervertreter sein müssen. Sie tritt ebenfalls außer 
Kraft, wenn die Beitragssätze in der Pflichtversicherung die in Abs. 2 ge-
nannten Prozentsätze übersteigen.

§ 27 
Erholungsurlaub

(1)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in jedem Kalenderjahr 
Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts (§  22). 
Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der 
Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 
30 Arbeitstage. Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen 
Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert 
sich der Urlaubsanspruch entsprechend. Verbleibt bei der Berechnung 
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des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag 
ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von 
weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. Der 
Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann 
auch in Teilen genommen werden.

(2)	 Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:

	 a)	 Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten 
drei Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. 
Kann der Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus 
dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, 
ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

	 b)	 Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, 
erhält die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter als Erholungsurlaub für 
jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Ur-
laubsanspruchs nach Abs. 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt.

	 c)	 Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erho-
lungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für je-
den vollen Kalendermonat um ein Zwölftel.

	 d)	 Das nach Abs. 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 25 
genannten Zeitpunkt gezahlt.

§ 28 
Zusatzurlaub

(1)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit nach 
§ 8 Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 8 Abs. 2 leisten und denen die 
Zulage nach § 9 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 zusteht, erhalten

	 a)	 bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate 
und

	 b)	 bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate einen Ar-
beitstag Zusatzurlaub.

(2)	 Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z.B. stän-
dige Vertreter) erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen die 
Zulage nach § 9 Abs. 5 Satz 2 oder Abs. 6 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag 
Zusatzurlaub für
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	 a)	 je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschicht-
arbeit geleistet haben, und

	 b)	 je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit ge-
leistet haben.

(3)	 Zusatzurlaub nach diesen und sonstigen Bestimmungen mit Ausnah-
me von § 125 SGB IX wird nur für bis zu insgesamt sechs Arbeitstage 
im Kalenderjahr gewährt. Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamt-
urlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht über-
schreiten. Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Abs. 1 und 2 hierzu nicht 
anzuwenden. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das 50. Le-
bensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgren-
ze von 36 Arbeitstagen; § 27 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4)	 Im Übrigen gilt § 27 mit Ausnahme von Abs. 2 Buchst. b entsprechend.

§ 29 
Sonderurlaub

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen unter Verzicht auf die Fortzahlung 
des Entgelts Sonderurlaub erhalten, wenn dringende dienstliche bzw. be-
triebliche Belange nicht entgegenstehen. Die Ablehnung des Antrags ist zu 
begründen.

§ 30 
Dienstbefreiung

(1)	 Persönliche Angelegenheiten hat die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter au-
ßerhalb der Arbeitszeit zu erledigen.

(2)	 Als Fälle des § 616 BGB, in denen die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
unter Fortzahlung der Dienstbezüge und der in Monatsbeträgen fest-
gelegten Zulagen in nachstehend genanntem Ausmaß von der Arbeit 
freigestellt wird, gelten nur die folgenden Anlässe:

	 a)	 Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen ande-
ren Ort : 1 Arbeitstag

	 b)	 Geburt eines Kindes des Mitarbeiters: 2 Arbeitstage
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	 c)	 Tod der Ehepartnerin oder des Ehepartners, eines Kindes, der Eltern 
oder Schwiegereltern: 2 Arbeitstage, bei Tod sonstiger naher Ange-
höriger23: 1 Arbeitstag

	 d)	 Eheschließung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters bzw. eines 
Kindes der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters oder ihres/ seiner 
Ehepartners/ Ehepartnerin: 1 Arbeitstag

	 e)	 Taufe, Erstkommunion, Firmung, und entsprechende religiöse Fei-
ern der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, der Ehepartnerin oder 
des Ehepartners oder der Kinder der Mitarbeiterin oder des Mitar-
beiters oder ihres/seiner Ehepartners/ Ehepartnerin: 1 Arbeitstag

	 f)	 schwere Erkrankung

-	 einer/s Angehörigen, soweit sie/er in demselben Haushalt lebt:  
	 im Kalenderjahr 1 Arbeitstag;

-	 einer/s im Sinne des § 3 Abs. 2 PflegeZG pflegebedürftigen na-
	 hen Angehörigen, die/der in häuslicher Umgebung zu pflegen
	 ist: im Kalenderjahr 6 Arbeitstage;

-	 eines Kindes, das das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
	 wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V
	 besteht oder bestanden hat: im Kalenderjahr bis zu 6 Arbeits-
	 tage.

-	 einer Betreuungsperson, wenn die Mitarbeiterin oder der Mit-
	 arbeiter deshalb die Betreuung des Kindes im Kalenderjahr, das
	 das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen körper-
	 licher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebe-
	 dürftig ist, übernehmen muss: bis zu 6 Arbeitstage.

		  Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege 
oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und der Arzt in den 
drei erstgenannten Fällen die Notwendigkeit der Anwesenheit der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters bescheinigt. Die Freistellung 
darf insgesamt 8 Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten.

23	  Der Begriff des nahen Angehörigen bestimmt sich nach § 7 PflegeZG.
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	 g)	 Ärztliche Behandlung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, 
wenn diese nach ärztlicher Bescheinigung während der Arbeitszeit 
erfolgen muss: erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit 
einschließlich erforderlicher Wegezeiten.

(3)	 Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem 
Recht, soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und 
soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls 
nach deren Verlegung, wahrgenommen werden können, besteht ein 
Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nur insoweit, als die Mitarbeite-
rin oder der Mitarbeiter nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend 
machen kann. Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs 
als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. Die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter hat den Ersatzanspruch geltend zu machen und 
die erhaltenen Beträge an den Dienstgeber abzuführen.

(4)	 Der Dienstgeber kann aus anderen besonderen Anlässen als den in 
Abs. 2 Buchstaben a bis h genannten Arbeitsbefreiung unter Fortzah-
lung des Entgelts bis zu 3 Tagen gewähren, sofern es die dienstlichen 
und betrieblichen Verhältnisse zulassen.

(5)	 Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, die/der im Einverständnis mit 
dem Dienstgeber an Exerzitien teilnimmt, erhält hierfür im Kalender-
jahr bis zu 5 Arbeitstage Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Ent-
gelts. Eine nicht ausgeschöpfte Dienstbefreiung des vorangegangenen 
Kalenderjahres kann noch im laufenden Kalenderjahr geltend gemacht 
werden.

(6)	 Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts erhalten die Mitglieder der 
Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertragsrechts (KODA) für 
die Teilnahme an deren Tagungen und an Sitzungen von deren Ausschüs-
sen oder Arbeitsgruppen für die notwendige Dauer der Abwesenheit.

(7)	 Die Tätigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Versicher-
tenvertreter im Aufsichtsrat oder der Vertreterversammlung der KZVK 
oder einem vergleichbaren Organ einer anderen Zusatzversicherungs-
einrichtung ist dem Dienst gleichgestellt. Für diese Tätigkeit sind sie zur 
ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendigen Um-
fang von ihrer sonstigen Tätigkeit freizustellen.
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(8)	 Wenn dienstliche oder betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, wird 
der/die Mitarbeiter:in unter Fortzahlung der Vergütung bis zu fünf Ar-
beitstage im Kalenderjahr von der Arbeit freigestellt für die Teilnahme 
an Tagungen einer Vereinigung im Sinne des Art. 10 Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GO), die 
berufliche und fachliche Interessen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
auf diözesaner, überdiözesaner, internationaler, Bundes- oder Landesebe-
ne vertritt, wenn der/die Mitarbeiter:in als Mitglied eines Vorstandes oder 
als Delegierte/Delegierter teilnimmt; dies gilt auch für die Teilnahme an 
Sitzungen des Vorstandes einer solchen Vereinigung. Verteilt sich die re-
gelmäßige Arbeitszeit auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der 
Woche, erhöht oder vermindert sich die Zahl der Arbeitstage entsprechend.

(9)	 In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf die Dienstbezüge kurzfris
tige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn es die dienstlichen und 
betrieblichen Verhältnisse gestatten.

§ 31 
Befristete Arbeitsverträge

Für alle Formen der Befristung von Arbeitsverhältnissen gilt die Ersetzende 
Entscheidung des Vermittlungsausschusses der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission (ZAK) vom 22. Januar 2024 (Gesamtregelung zur Befristung).24

§ 32 
Geringfügige Beschäftigung

Für teilzeitbeschäftigte und geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB IV gelten die Vorschriften des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung.

§ 33 
Führung auf Probe

(1)	 Führungspositionen auf Probe können als befristetes Arbeitsverhältnis 
bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart werden. Innerhalb die-
ser Gesamtdauer ist eine höchstens zweimalige Verlängerung des Ar-
beitsvertrages zulässig. Die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben 
unberührt.

24 	 Die Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der ZAK vom 22. Januar 2024 siehe  
AVO II. Besonderer Teil Anlage 7.
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(2)	 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätig-
keiten mit Weisungsbefugnis.

(3)	 Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Dienstgeber, 
kann der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter vorübergehend eine Füh-
rungsposition bis zu der in Abs. 1 genannten Gesamtdauer übertragen 
werden. Der/Dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter wird für die Dauer der 
Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den Entgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei 
Höhergruppierung nach § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt 
gewährt. Nach Fristablauf endet die Erprobung. Bei Bewährung wird 
die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der 
Mitarbeiterin/Mitarbeiter eine der bisherigen Eingruppierung entspre-
chende Tätigkeit.

§ 34 
Führung auf Zeit

(1)	 Führungspositionen auf Zeit können als befristetes Arbeitsverhältnis 
bis zur Dauer von vier Jahren vereinbart werden. Folgende Verlänge-
rungen des Arbeitsvertrages sind zulässig:

	 a)	 in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlän-
gerung bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren,

	 b)	 ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis 
zu einer Gesamtdauer von zwölf Jahren.

	 Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben 
Dienstgeber können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte 
angerechnet werden. Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit 
(§ 3 Abs. 4) und die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2)	 Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätig-
keiten mit Weisungsbefugnis.

(3)	 Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Dienstgeber, 
kann der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter vorübergehend eine Füh-
rungsposition bis zu den in Abs.  1 genannten Fristen übertragen 
werden. Der/Dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter wird für die Dauer der 
Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags 
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zwischen den Entgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem 
sich bei Höhergruppierung nach § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergebenden 
Entgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbe-
trags zwischen den Entgelten der Entgeltgruppe, die der übertra-
genen Funktion entspricht, zur nächst höheren Entgeltgruppe nach 
§  19 Abs.  4 Satz 1 und 2. Nach Fristablauf erhält die/der Mitarbei-
terin/Mitarbeiter eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende 
Tätigkeit; der Zuschlag entfällt.

§ 35 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung

(1)	 Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,

	 a)	 mit Ablauf des Monats, in dem die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter 
das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlags-
freien Regelaltersrente vollendet hat,

	 b)	 jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).

(2)	 Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Be-
scheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, 
wonach die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter voll oder teilweise erwerbsge-
mindert ist. Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter hat den Dienstgeber von der 
Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. Beginnt die 
Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsver-
hältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. Liegt im 
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 175 SGB IX 
erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das 
Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungs-
bescheids des Integrationsamtes. Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn 
nach dem Bescheid des Rentenversicherungs-trägers eine Rente auf Zeit 
gewährt wird. In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, 
für den eine Rente auf Zeit gewährt wird.

(3)	 Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsver-
hältnis nicht, wenn die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter nach seinem 
vom Rentenversicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen 
auf ihrem/seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten und 
freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit drin-
gende dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, 
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und die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbeschäftigung 
schriftlich beantragt.

(4)	 Verzögert die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter schuldhaft den Rentenan-
trag oder bezieht sie/er Altersrente nach § 236, § 236a oder § 236b SGB VI 
oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so 
tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amtsärztin/ 
eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 4 Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärz-
tin/Arztes zur Arbeitsfähigkeit im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1. Das Arbeits-
verhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem 
Mitarbeiterin/Mitarbeiter das Gutachten bekannt gegeben worden ist.

(5)	 Soll die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter, deren/dessen Arbeitsverhältnis 
nach Abs. 1 Buchstabe a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein 
neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen. Das Arbeitsverhältnis 
kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekün-
digt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist.

§ 36 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses, Beschäftigungszeit

(1)	 Für die Dauer der Probezeit nach § 3 Abs. 4 beträgt die Kündigungsfrist 
zwei Wochen zum Monatsschluss. Im Übrigen beträgt die Kündigungs-
frist bei einer Beschäftigungszeit (Abs. 3)

	 -	 bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss,
	 -	 von mehr als einem Jahr 6 Wochen,
	 -	 von mindestens 5 Jahren 3 Monate,
	 -	 von mindestens 8 Jahren 4 Monate,
	 -	 von mindestens 10 Jahren 5 Monate,
	 -	 von mindestens 12 Jahren 6 Monate
	
	 zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(2)	 Arbeitsverhältnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das 
40. Lebensjahr vollendet haben, können nach einer Beschäftigungszeit 
(Abs. 3) von mehr als 15 Jahren durch den Dienstgeber nur aus einem 
wichtigen Grund gekündigt werden. Soweit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nach den bis zum 30. Juni 2007 geltenden Regelungen unkünd-
bar waren, verbleibt es dabei.
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(3)	 Beschäftigungszeit ist die bei demselben Dienstgeber im Arbeitsver-
hältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. Unberück-
sichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 29, es sei denn, der 
Dienstgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches 
oder betriebliches Interesse anerkannt. Wechseln Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zwischen Dienstgebern, die vom Geltungsbereich dieser Ar-
beitsvertragsordnung erfasst werden, werden die Zeiten bei dem ande-
ren Dienstgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. Satz 3 gilt entspre-
chend bei einem Wechsel von einem anderen kirchlichen Dienstgeber. 
Übernimmt der Dienstgeber eine Einrichtung im Geltungsbereich der 
AVO oder in einem anderen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche, 
so werden der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter die bei der Einrichtung 
zurückgelegten Zeiten als Beschäftigungszeit angerechnet. Bei Über-
nahme einer Einrichtung aus einem anderen Tätigkeitsbereich können 
die bei dieser Einrichtung zurückgelegten Zeiten ganz oder teilweise als 
Beschäftigungszeit angerechnet werden, wenn in dieser Einrichtung 
den AVO entsprechende Regelungen galten.

(4)	 Alle Anstellungsträger sind gehalten, die Kündigung von Arbeitsverhält-
nissen nur nach Prüfung der sozialen Rechtfertigung auszusprechen, 
nachdem auch die Bischöfliche Behörde vor Ausspruch der Kündigung 
die soziale Rechtfertigung einer Kündigung geprüft hat.

§ 37 
Zeugnis

(1)	 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art und 
Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und Leistung erstrecken 
muss (Endzeugnis).

(2)	 Aus triftigen Gründen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischen-
zeugnis).

(3)	 Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer 
Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis).

(4)	 Die Zeugnisse gemäß den Abs. 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.
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§ 38  
Anzuwendende Tarifverträge und ihre Geltungsdauer

(1)	 Für die Beschäftigung von Auszubildenden finden die Bestimmungen 
des „Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberu-
fen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG)“ in seiner jeweils gel-
tenden Fassung entsprechende Anwendung.

(2)	 Für die Beschäftigung von Praktikantinnen/Praktikanten findet der 
„Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikan-
tinnen/Praktikanten (TV Prakt)“ vom 22. März 1991 entsprechende An-
wendung, und zwar mit der Maßgabe, dass:

	 a)	 Praktikantinnen oder Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis 
nach dem 31.12.2007 beginnt, keinen Anspruch auf einen Verhei-
ratetenzuschlag (§ 2 Abs. 1 TV Prakt) haben,

	 b)	 Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf vermögenswirk-
same Leistungen nach § 24 Abs. 1 dieser Ordnung haben.

(3)	 Für die Überleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Ent-
geltsystem dieser Ordnung gilt der „Tarifvertrag zur Überleitung der 
Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-Länder)“ in entsprechender Anwendung.

(4)	 Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bernward Medien GmbH 
finden vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 die Bestimmungen des Man-
teltarifvertrages für Buch- und Zeitschriftenverlage in Niedersachsen 
sowie des Gehaltstarifvertrages für Zeitschriftenverlage in Niedersach-
sen und Bremen bzw. des Manteltarifvertrages für Redakteurinnen und 
Redakteure an Zeitschriften, des Gehaltstarifvertrages für Redakteu-
rinnen und Redakteure an Zeitschriften sowie des Tarifvertrages über 
das Redaktionsvolontariat an Zeitschriften in ihrer jeweils geltenden 
Fassung entsprechende Anwendung.
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§ 39 
Ausschlussfrist

(1)	 Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht inner-
halb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/
dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter oder vom Dienstgeber schriftlich gel-
tend gemacht werden. Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige 
Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.

(2)	 Abs. 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.

§ 40 
Besondere Vorschriften für Lehrkräfte

Für Lehrkräfte gelten abweichend von den Vorschriften dieser Ordnung fol-
gende gesonderte Regelungen:

1.	 Arbeitszeitregelung: Es gelten:

	 a)	 die „Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen 
Schulen (ArbZVO-Lehr)“ vom 02.08.2004 in ihrer jeweils geltenden 
Fassung, mit Ausnahme der §§ 5 bis 7,

	 b)	 das „Gesetz zur Regelung der Arbeitszeitaufteilung für Lehrer und 
Lehrerinnen an öffentlichen Schulen (Landesarbeitszeitauftei-
lungsgesetz – Brem.LAAufG)“ vom 17.06.1997 in seiner jeweils gel-
tenden Fassung.

2.	 Familienzeitguthaben:

	 Abweichend von § 12b wird das Familienzeitguthaben entsprechend in 
Unterrichtsstunden umgerechnet, die auf volle Unterrichtsstunden auf- 
oder abzurunden sind.

3.	 Eingruppierung, Entgelt:

	 a)	 Die Eingruppierung des nach dem 31.01.2023 neu eingestellten 
lehrenden Personals erfolgt in entsprechender Anwendung des § 3 
des Tarifvertrages über die Eingruppierung und die Entgeltordnung 
für die Lehrkräfte der Länder (TV-EntgO-L) gemäß der Anlage (TV 
EntgO- L Anlage) in der jeweils geltenden Fassung.
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	 b)	 Für die unter Wegfall der Bezüge beurlaubten Landesbeamtinnen 
und -beamte findet die Ämterzuordnung zu den jeweiligen Besol-
dungsgruppen der Besoldungsordnung (des Bundes und des jewei-
ligen Bundeslandes) Anwendung.

	 c)	 Für nicht vollbeschäftigte Lehrkräfte ist die arbeitsvertraglich 
vereinbarte Unterrichtsverpflichtung maßgebend. Sie erhalten 
als Entgelt den Teil des Arbeitsentgelts einer entsprechend voll-
beschäftigten Lehrkraft, der dem Verhältnis ihrer Unterrichtsver-
pflichtung zur Regelstundenzahl einer vollbeschäftigten Lehrkraft 
entspricht.

4.	 Besondere Leistungen:

	 a)	 Abweichend von §  24 Abs.  2 erhalten Lehrkräfte nach einer Be-
schäftigungszeit (§ 36 Abs. 3) von 25 Jahren und von 35 Jahren eine 
Jubiläumszuwendung. Sie beträgt jeweils 614 €.

	 b)	 Für die unter Wegfall der Bezüge beurlaubten Landesbeamtinnen 
und -beamten findet § 24 Abs. 2 keine Anwendung. Unter Wegfall 
der Bezüge beurlaubte Landesbeamtinnen und -beamte erhalten 
nach einer Beschäftigungszeit (§ 36 Abs. 3) von 25 Jahren und von 
40 Jahren eine Jubiläumszuwendung. Sie beträgt jeweils 122,80 €.

5.	 Erholungsurlaub, Arbeitsunfähigkeit während der Schulferien:

	 a)	 Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen.

	 b)	 Wird die Lehrkraft während der Schulferien durch Unfall oder, 
Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unverzüglich anzuzeigen. 
Die Fristen des § 23 beginnen mit dem ersten Tag der Arbeitsunfä-
higkeit. Die Lehrkraft hat sich nach dem Ende der Schulferien oder, 
wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Ar-
beitsfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.

6.	 Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Das Arbeitsverhältnis endet ohne 
Kündigung mit Ende des Schulhalbjahres, in dem die Lehrkraft das ge-
setzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelal-
tersrente vollendet hat.
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§ 41 
Begriffsbestimmungen

(1)	 Sofern auf die Begriffe „Betrieb“ oder „betrieblich“ Bezug genommen 
wird, gilt der Begriff der Einrichtung nach der Mitarbeitervertretungs-
ordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(2)	 Leistungsgeminderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die ausweislich einer Bescheinigung des be-
auftragten Arztes (§ 4 Abs. 5) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die 
vertraglich geschuldete Arbeitsleitung in vollem Umfang zu erbringen, 
ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsge-
mindert im Sinne des SGB VI zu sein.

(3)	 Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Ren-
tenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. Die Regelungen für 
Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenver-
sicherung der Arbeiter unterlegen hätte.

(4)	 Der Dienst im Bereich der katholischen Kirche oder einer der Kirchen 
oder kirchlichen Gemeinschaften, die Mitglieder in der Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen in der Bundesrepublik sind, steht dem öffent-
lichen Dienst im Sinne der tariflichen Bestimmungen gleich.

(5)	 Soweit diese Arbeitsvertragsordnung (AVO) auf für die Beamten des 
Dienstgebers geltende Bestimmungen verweist, sind die entspre-
chenden landesrechtlichen Regelungen des Bundeslandes, in dem der 
jeweilige Dienstgeber seinen Sitz hat, anzuwenden.

(6)	 Die Regelungen des § 6 Abs. 8, des § 7 Abs. 9, des § 11 Abs. 8, des § 12b 
und des § 30 Abs. 2 Buchst. g gelten als kinderbezogene Entgeltbestand-
teile im Sinne des Beschlusses der Zentral-KODA vom 01.10.2007.

§ 42 
Inkrafttreten

Diese Arbeitsvertragsordnung tritt am 1. November 2007 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Arbeitsvertragsordnung vom 24.07.1998 in ihrer zuletzt geltenden 
Fassung außer Kraft.
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II. Besonderer Teil

Anlage 1

Entgeltordnung zur Arbeitsvertragsordnung

Teil I Pastoraler und liturgischer Dienst

1.

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

Tätigkeitsmerkmale

3 Mitarbeiter:innen ohne kirchenmusikalische Abschlussprü-
fung in der Tätigkeit als Kirchenmusiker:in (Organist:in oder 
Chorleiter:in) (Anm. Nr. 1).

4 1 Küster:in 

4 2 Kirchenmusiker:in mit D-Prüfung für kath. Kirchenmusik 
(Anm. Nr. 1)

5 1 Küster:in mit abgeschlossener mindestens dreijähriger 
Berufsausbildung sowie sonstige Mitarbeiter:innen, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben 

5 2 Kirchenmusiker:in mit D-Prüfung für kath. Kirchenmusik 
nach positiver Begutachtung durch die Fachabteilung für 
Kirchenmusik oder 5-jähriger Beschäftigungszeit (§36 Abs. 3 
AVO) (Anm. Nr. 1).

6 1 Küster:in mit abgeschlossener mindestens dreijähriger
Berufsausbildung sowie sonstige Mitarbeiter:innen,
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen besondere liturgische Tätigkeiten ausüben,
wie den Küsterdienst bei regelmäßigen Pontifikalgottes-
diensten und bei Diakonats- und Priesterweihen sowie die
Betreuung von hochwertigen Kunstgegenständen und das
Durchführen von Besucherführungen.

6 2 Kirchenmusiker:in mit C-Prüfung für kath. Kirchenmusik
(Organist:in und/oder Chorleiter:in) (Anm. Nr. 1).

7 Kirchenmusiker:in mit C-Prüfung für kath. Kirchenmusik
nach positiver Begutachtung durch die Fachabteilung für
Kirchenmusik oder 5-jähriger Beschäftigungszeit (§ 36 Abs.
3 AVO) (Anm. Nr. 1).
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10 1 Gemeindereferent:innen (Anm. Nr. 1a).

10 2 Kirchenmusiker:in/Regionalkantor:in mit B-Examen in ent-
sprechenden Stellen.

11 Mitarbeiter:innen im pastoralen Dienst in der (Single-) Terri-
torialseelsorge (Anm. 1a)

12 1 Mitarbeiter:innen im pastoralen Dienst in der Berufseinführung

12 2 Mitarbeiter:innen im pastoralen Dienst im überpfarrlichen 
Personaleinsatz (Anm. 1a)

12 3 Mitarbeiter:innen im pastoralen Dienst in der Kategorialseel-
sorge (Anm. 1a)

13 1 Pastoralreferent:innen (Anm. 1a)

13 2 Mitarbeiter:innen im pastoralen Dienst, deren Tätigkeit sich 
durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 12 heraushebt (Anm. 1a).

13 3 Kirchenmusiker:in/Regionalkantor:in mit A-Examen in ent-
sprechenden Stellen

14 Mitarbeiter:innen im pastoralen Dienst, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 13 heraushebt (Anm. 1a) 

2.  Anmerkung 1 zur Entgeltordnung erhält folgenden Wortlaut:

(1)	 Für Beschäftigte in der Kirchenmusik entfällt – aus der Natur der Tätig-
keit heraus – die Zeiterfassung. Für die Tätigkeit werden stattdessen Pau-
schalen (Dienste) angesetzt, die sowohl den konkreten Einsatz als auch 
die Vorbereitungszeit abdecken. Zum Zweck der Entgeltberechnung wird 
die Arbeitszeit in Dienste eingeteilt. Ein Dienst dauert 60 Minuten. Diese 
werden mit Faktoren multipliziert. 

(2)	 Sollte sich im konkreten Einzelfall ergeben, dass die pauschale Dauer der 
Dienste nicht ausreichend bemessen ist, ist zwischen den Vertragspar-
teien eine abweichende Vereinbarung zu treffen, der tatsächlich ermit-
telte Zeitwerte zu Grunde zu legen sind. Dabei ist die Zeit von Beginn 
bis Ende der Tätigkeit zu messen; Pausen durch in der Natur der Tätigkeit 
liegende Untätigkeit sind unbeachtlich. 

(3)	 Faktoren im Einzelnen: 
a.	 Organist/-in: Gottesdienst am Werktag: 1, Gottesdienst ohne 

Predigt: 1,5, Gottesdienst mit Predigt: 2, Gottesdienst an Hoch-
festen in liturgisch geprägten Zeiten: 3,5.
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b.	 Chorleiter/-in: Gottesdienst am Werktag: 1, Gottesdienst ohne 
Predigt: 1,5, Gottesdienst mit Predigt: 2, Gottesdienst an Hoch-
festen in liturgisch geprägten Zeiten sowie die Durchführung 
von oder aktive Teilnahme des Chores an Konzerten oder Wett-
bewerben: 4

3. Es wird nach Anmerkung 1 zur Entgeltordnung eine neue Anmerkung 1a 
eingefügt, die folgenden Wortlaut erhält:
1Mitarbeiter:innen im pastoralen Dienst sind Mitarbeitende, die mit dem Bis-
tum Hildesheim eine Anstellung als Gemeindereferent:in, Pastoralreferent:in 
oder Pastorale Mitarbeiter:in vertraglich vereinbart haben. 
2Eine Zuordnung zu dem Tätigkeitsmerkmal „Gemeindereferent:in“ oder 
„Pastoralreferent:in“ ist nach dem 31.12.2023 nicht mehr möglich, behält 
aber bei allen vor diesem Datum angestellten Mitarbeitenden bis zu einer 
Veränderung der individuellen Eingruppierung ihre Gültigkeit.

4. Die vorstehende Änderung der Entgeltordnung findet Anwendung auf 
Dienstverträge, die ab dem 1. Februar 2024 geschlossen werden. Sie hat kei-
ne unmittelbaren Auswirkungen auf bestehende Eingruppierungen, sofern 
nicht auf eigene Initiative ein Stellenwechsel auf eine niedrigere oder höher 
bewertete Stelle erfolgt. Mitarbeitende können außerdem eine Höhergrup-
pierung beantragen. Im Übrigen richtet sich die Eingruppierung nach den §§ 
14, 15 AVO. Auf Antrag der Mitarbeitenden wird die Eingruppierung über-
prüft. 

5. Für die Höhergruppierung gilt § 19 Abs. 4 AVO mit der Maßgabe, dass bei 
Gemeindeereferent:innen, die nach der bis zum 31.01.2024 geltenden Ent-
geltordnung eine Zulage für bestimmte Tätigkeiten entsprechend Anmer-
kung 1 erhalten haben, diese Zulage bei der Berechnung des Unterschiedsbe-
trags nach § 19 Abs. 4 Satz 2 AVO dem Tabellenentgelt hinzugerechnet wird. 

6. Die Bistums-KODA empfiehlt die Einrichtung einer Kommission für die Be-
ratung von Anträgen von Mitarbeitenden zur Höhergruppierung (vgl. oben 
Ziff. 4). Diese Kommission soll mit Vertreter:innen der Mitarbeiterseite der 
Bistums-KODA, der für den pastoralen Dienst zuständigen Mitarbeitenden-
vertretungen und des Dienstgebers besetzt sein. Die Beratungen in dieser 
Kommission berühren nicht die Beteiligungsrechte von Mitarbeitendenver-
tretungen nach der Mitarbeitervertretungsordnung. 
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Teil II Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einfachsten Tätigkeiten 
(Anm. Nr. 2)

2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Büro-, Buchhalterei-, 
sonstigen Innendienst und im Außendienst mit einfachen 
Tätigkeiten (Anm. Nr. 3 und 4)

3 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Büro-, Buchhalterei-, 
sonstigen Innendienst und im Außendienst mit Tätigkeiten, 
für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche 
Anlernung erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im 
Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht (Anm. Nr. 4). 

3 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Rezeption

4 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Büro-, Buchhalterei-, 
sonstigen Innendienst und im Außendienst mit schwierigen 
Tätigkeiten (Anm. Nr. 4 und 5).  

4 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den o.g. Diensten, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, 
dass sie mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkennt-
nisse erfordert (Anm. Nr. 4 und 6)

4 3 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit schwierigen Tätigkeiten in 
der Rezeption. 

5 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den o.g. Diensten, deren 
Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert (Anm. Nr. 4 
und 6). 

6 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den o.g. Diensten, deren Tä-
tigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert 
(Anm. Nr. 4 und 7). 

7 1 Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter in o.g. Diensten, deren Tätig-
keit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und geringe 
selbstständige Leistungen erfordern.“

8 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den o.g. Diensten, deren 
Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und 
mindestens zu einem Drittel selbständige Leistungen erfor-
dert (Anm. Nr. 4, 7 und 8). 
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9 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den o.g. Diensten, deren 
Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selb-
ständige Leistungen erfordert (Anm. Nr. 4, 8 und 9).

9 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den o.g. Diensten, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 
1 heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist. 
(Anm. Nr. 4).

10 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den o.g. Diensten, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besonde-
re Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 
Fallgruppe 1 heraushebt (Anm. Nr. 4).

11 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den o.g. Diensten, deren Tä-
tigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 heraushebt (Anm. 
Nr. 4).

12 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den o.g. Diensten, deren 
Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Ver-
antwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt 
(Anm. Nr. 4). 

13 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben (Anm. Nr. 10).

14 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgelt-
gruppe 13 heraushebt (Anm. Nr. 10). 

14 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt (Anm. 
Nr. 10). 
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14 3 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass sie mindestens 
zu einem Drittel hochwertige Leistungen bei besonders 
schwierigen Aufgaben erfordert (Anm. Nr. 10). 

14 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, denen mindestens drei 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind (Anm. 
Nr. 10 und 11). 

15 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das 
Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt (Anm. Nr. 10). 

15 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener wis-
senschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, denen mindestens fünf 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind (Anm. 
Nr. 10 und 11). 
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Teil III Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Mitarbeitergruppen

1.	 Berechnerinnen/Berechner von Entgelten, Dienst- und Versorgungs- 
	 bezügen

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

5 Berechnerinnen/Berechner von Dienst- und Versorgungsbe-
zügen, von Entgelten einschließlich der Krankenbezüge oder 
Urlaubsentgelte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse 
erfordert. (Anm. Nr. 12) 

6 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die aufgrund der angegebe
nen Merkmale die für die Errechnung und Zahlbarmachung 
der Dienst- und Versorgungsbezüge, Entgelte einschließlich 
der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren 
erforderlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen 
Berechnung verantwortlich vornehmen. (Anm. Nr. 12) 

8 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch 
aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass sie aufgrund 
der angegebenen Verhältnisse die für die Errechnung und 
Zahlbarmachung der Dienstund Versorgungsbezüge im 
DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonstigen 
Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen 
Arbeiten (z.B. Bearbeiten von Pfändungen) und Kontrollen 
zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen 
sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel 
selbständig führen. (Anm. Nr. 12) 

9 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, denen mindestens 3 Mitar-
beiterinnen/Mitarbeiter mindestens der Entgeltgruppe 6 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Anm. Nr. 12) 
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2.	 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Pfarrbüros, in Missionen und in 
	 Dekantasrendanturen

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

3 1 Pfarrsekretärinnen/Pfarrsekretäre ohne entsprechende 
abgeschlossene Berufsausbildung oder ohne mehrjährige 
einschlägige Berufserfahrung oder Pfarrsekretärinnen/Pfarr-
sekretäre mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbei-
tung bzw. fachliche Anlernung erforderlich ist. 

3 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Dekanatsrendanturen mit 
Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. fach-
liche Anlernung erforderlich ist. 

5 1 Pfarrsekretärinnen/Pfarrsekretäre, deren Tätigkeit gründ-
liche Fachkenntnisse erfordert (Anm. Nr. 13). 

5 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Dekanatsrendanturen, 
deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

6 1 Pfarrsekretärinnen/Pfarrsekretäre, deren Tätigkeit gründ-
liche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert (Anm. Nr. 14). 

6 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Sekretariatsdienst der 
Missionen, die in einer fremden Sprache (neben der Mutter-
sprache) geläufig schreiben oder einfache Übersetzungen 
aus dieser oder in diese Sprache anfertigen. 

6 3 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Dekanatsrendanturen, 
deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse 
erfordert. 

8/9 3 Dekanatsrendantinnen und Dekanatsrendanten

8 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Sekretariatsdienst der Mis-
sionen, die in zwei fremden Sprachen (neben der Mutter-
sprache) geläufig schreiben oder einfache Übersetzungen 
aus diesen oder in diese anfertigen. 

8 2 Pfarrsekretärinnen/Pfarrsekretäre, deren Tätigkeit gründ-
liche und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu 
einem Drittel selbstständige Leistungen erfordert. (Anm. 
Nr. 15). 
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10 1 Dekanatsrendantinnen/Dekanatsrendanten, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9 heraushebt, 
d.h. dass sich ihr Zuständigkeitsbereich auf mindestens 
20 Einrichtungen bezieht und dass davon mindestens 10 
Kirchengemeinden und 5 Kindertagesstätten sind. Einrich-
tungen in diesem Sinne sind insbesondere: Kirchengemein-
den/Gesamtverbände, Kindertagesstätten und Friedhöfe 
(Anm. Nr. 16). 

10 2 Verwaltungsbeauftragte

3.	 Archiv, Registratur, Bibliothek und Museum

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einfachsten Tätigkeiten 
(Anm. Nr. 2) 

2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten 
(Anm. Nr. 3) 

3 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit Tätigkeiten, für die eine 
eingehende Einarbeitung erforderlich ist, die über eine 
Einarbeitung im Sinne der EG 2 hinausgeht. 

3 2 Museumsaufseherinnen/Museumsaufseher

4 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit schwierigen Tätigkeiten 
(Anm. Nr. 5). 

4 2 Museumsaufseherinnen/Museumsaufseher, zu deren Tätig-
keit Führungen, der Verkauf von Eintrittskarten sowie von 
vielfältigem Druck- und Bildmaterial gehören. 

5 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit gründlichen Fachkennt-
nissen (Anm. Nr. 6). 

6 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Bibliotheken bzw. in Archi-
ven in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkennt-
nisse im Bibliotheksdienst bzw. Archivdienst und in nicht 
unerheblichem Umfange selbständige Leistungen erfordern 
(Anm. Nr. 7, 8 u. 17). 

8 Bibliotheksassistentinnen/Bibliotheksassistenten
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9 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachaus-
bildung für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen 
Bibliotheken (Diplombibliothekare) oder für den bibliothe-
karischen Dienst an öffentlichen Büchereien (Diplombi-
bliothekare) oder mit einem vergleichbaren (Fach-) Hoch-
schulabschluss mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben an wissenschaftlichen Bibliotheken, öffentlichen 
Büchereien oder Behördenbüchereien. 

9 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachaus-
bildung für den gehobenen Archivdienst in der Tätigkeit von 
Archivinspektoren sowie sonstige Mitarbeiterinnen/Mitar-
beiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, ferner 
entsprechende Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Museen 
und anderen wissenschaftlichen Anstalten. 

13 Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung. 

4.	 Bildung, Jugendarbeit und Beratung 

4.1	 Bildung und Jugendarbeit

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

3 1 Betreuungskräfte an Schulen ohne pädagogische Tätigkeit

5 1 Betreuungskräfte an Schulen mit pädagogischer Tätigkeit 
und entsprechender Qualifikation

8 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im pädagogischen Dienst, 
deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse 
und mindestens zu einem Drittel selbständige Leistungen 
erfordert, z. B. Programm-Gestaltung in einem Fachbereich. 

9 1 Lehrkraft mit Meisterprüfung in der Erwachsenenbildung. 
(Anm. Nr. 18) 

9 2 Päd. Mitarbeiter/in mit abgeschlossener Fachschulausbil-
dung oder Meisterprüfung, der/die mit der Leitung von 
Fachbereichen/Ausbildungsbereichen in der Erwachsenen-
bildung betraut ist. (Anm. Nr. 19) 
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9 3 Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter mit der Tätigkeit als Schulso-
zialarbeiter/ -pädagoge mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung (Anm. Nr. 21)

10 1 Referenten/innen in Familienbildungsstätten mit abge-
schlossener Fachhochschulausbildung. 

10 2 Referenten/innen in der Jugendarbeit mit abgeschlossener 
Fachhochschulausbildung. 

10 3 Lehrkraft mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung 
und entsprechender Tätigkeit in der Erwachsenenbildung. 
(Anm. Nr. 18) 

10 4 Päd. Mitarbeiter/in mit abgeschlossener Fachhochschulaus-
bildung und entsprechender Tätigkeit in der Erwachsenen-
bildung (Anm. Nr. 19). 

10 5 Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter mit der Tätigkeit als Schul-
sozialarbeiter/ -pädagoge mit staatlicher Anerkennung als 
Sozialpädagoginnen/ Sozialpädagogen oder dieser gleich-
gestellt.“

11 1 Lehrkraft mit abgeschlossener Hochschulausbildung und 
entsprechender Tätigkeit in der Erwachsenenbildung ohne 
2. Staatsexamen (Anm. Nr. 18). 

11 2 Päd. Mitarbeiter/in mit abgeschlossener Fachhochschul-
ausbildung mit entsprechender Tätigkeit: Betreuung einer 
Geschäftsstellen-Außenstelle der Erwachsenenbildung. 
(Anm. Nr. 19) 

11 3 Mitarbeiter/innen in Familienbildungsstätten mit abge-
schlossener Fachhochschulausbildung, die mit der Leitung 
von Fachbereichen betraut sind. 

12 1 Leiter/in einer Familienbildungsstätte mit abgeschlossener 
Fachhochschulausbildung. 

12 2 Leiter/in der Jugendbildungsstätte des Bistums mit abge-
schlossener Fachhochschulausbildung. 

12 3 Leiter/in einer regionalen Einrichtung der Erwachsenenbil-
dung mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung. 

13 1 Leiter/in einer diözesanweiten Bildungseinrichtung mit 
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung

13 2 Referent/in in einer Bildungseinrichtung mit abgeschlos-
sener wissenschaftlicher Hochschulbildung.
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13 3 Leiter/in einer Familienbildungsstätte mit abgeschlossener 
Fachhochschulausbildung, die/der zuständig ist für Mitar-
beiter/innen der Fachbereichsleitung, Verwaltung, Reini-
gung, Hausmeistertätigkeit und Honorarreferenten sowie 
für das Gebäudemanagement.

13 4 Lehrkraft in der Erwachsenenbildung mit 2. Staatsexamen 
und wissenschaftlichem Fachunterricht. (Anm. Nr. 18) 

13 5 Päd. Mitarbeiter/in in der Erwachsenenbildung mit abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung. (Anm. 
Nr. 19) 

13 6 Leiter/in von regionalen Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbil-
dung.

14 1 Referatsleiter/in in einer Bildungseinrichtung mit abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung. 

14 2 Leiter/in einer diözesanweiten Bildungseinrichtung mit 
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung mit 
mindestens 1 Stelle für eine/n Referenten/Referentin mit 
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung. 

14 3 Päd. Mitarbeiter/in in der Erwachsenenbildung mit zusätz-
lichen Stabstellenaufgaben auf Landesebene mit abgeschlos-
sener wissenschaftlicher Hochschulbildung. (Anm. Nr. 19) 

14 4 Leiter/in von regionalen Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung erheblich aus der EG 13 Fallgr. 6 heraushebt. 

14 5 Leiter/in einer diözesanweiten Einrichtung der Erwach-
senenbildung mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung. 

15 1 Leiter/in einer diözesanweiten Bildungseinrichtung mit abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung, deren Tä-
tigkeit sich aus EG 14 Fallgruppe 2 heraushebt mit mindestens 
3 Stellen für Referenten/Referentinnen mit abgeschlossener 
tätigkeitsbezogener wissenschaftlicher Hochschulbildung. 

15 2 Leiter/in einer diözesanweiten Einrichtung der Erwach-
senenbildung mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung, deren Tätigkeit sich durch die gleichzei-
tige Wahrnehmung von Aufgaben der EG 14 Fallgruppe 4 
oder durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung 
erheblich aus der EG 14 Fallgruppe 5 heraushebt.
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4.2	 Schule

[weggefallen]

4.3	 Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

10 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die kein Tätigkeitsmerkmal 
einer höheren Entgeltgruppe erfüllen in der Tätigkeit als 
Ehe-, Familien- und Lebensberater/in (Anm. Nr. 22). 

11 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die kein Tätigkeitsmerkmal 
einer höheren Entgeltgruppe erfüllen in der Tätigkeit als 
Leiter/in einer Beratungsstelle (Anm. Nr. 22). 

11 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener Fach-
hochschulausbildung in der Tätigkeit als Ehe-, Familien- und 
Lebensberater/in (Anm. Nr. 22). 

12 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit abgeschlossener Fach-
hochschulausbildung in der Tätigkeit als Leiter/in einer Bera-
tungsstelle (Anm. Nr. 22). 

13 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit entsprechender abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung in der 
Tätigkeit als Ehe-, Familien- und Lebensberater/in (Anm. 
Nr. 22). 

13 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, deren Tätigkeit als Leiter/in 
von mindestens 2 Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstel-
len sich erheblich aus Entgeltgruppe 12 heraushebt (Anm. 
Nr. 22). 

14 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit entsprechender abge-
schlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung in der 
Tätigkeit als Leiter/in einer Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstelle (Anm. Nr. 22). 
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4.4	 Fundraising

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

8 Sachbearbeiter/in für Fundraising

11 Junior-Fundraiser/in mit abgeschlossener Fachhochschul-
ausbildung (Anm. Nr. 23)

12 Fundraiser/in mit abgeschlossener Fachhochschulaus
bildung und Zusatzqualifikation (Anm. Nr. 24)

5.	 Hauswirtschaft, Handwerk und Technik 

5.1	 Hauswirtschaftsdienst

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einfachsten Tätigkeiten. 
(Anm. Nr. 2) 

2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten. 
(Anm. Nr. 3) 

3 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit Tätigkeiten, für die eine ein-
gehende Einarbeitung bzw. fachliche Anlernung erforderlich 
ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der EG 2 hinausgeht. 

4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die als ständige Vertreter von 
Küchenleitungen durch ausdrückliche Anordnung bestellt 
sind, soweit nicht anders eingruppiert. 

5 1 Hauswirtschafterinnen/Hauswirtschafter, Wirtschafte-
rinnen, Wirtschafter mit abgeschlossener Berufsausbildung, 
staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 

5 2 Köchin/Koch mit abgeschlossener Berufsausbildung, staatli-
cher Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 

5 3 Hauswirtschafterinnen/Hauswirtschafter, Wirtschafterinnen/
Wirtschafter, die durch ausdrückliche Anordnung bestellte stän-
dige Vertretung von Hauswirtschaftsleiterinnen/-leitern sind. 

6 Hauswirtschaftsleiterinnen/Hauswirtschaftsleiter mit 
staatlicher Prüfung als Leitung von Küchen. (Anm. Nr. 25) 
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8 Hauswirtschaftsleiterinnen/Hauswirtschaftsleiter mit 
staatlicher Prüfung, deren Tätigkeit sich dadurch aus EG 6 
heraushebt, dass ihnen mindestens 5 Mitarbeiterinnen/Mit-
arbeiter oder 3 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in EG 3 durch 
ausdrückliche Anweisung unterstellt sind (Anm. Nr. 25). 

5.2	 Handwerks- und Hausmeisterdienst

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einfachsten Tätigkeiten 
(Anm. Nr. 2). 

2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten. 
(Anm. Nr. 3) 

3 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einer Tätigkeit, die eine 
eingehende Einarbeitung erfordert. 

4 1 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer 
Ausbildungsdauer von weniger als 3 Jahren, die in ihrem oder 
einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 

4 2 Hausmeisterinnen/Hausmeister

4 3 Kraftwagenfahrerinnen/-fahrer

5 1 Hausmeisterinnen/Hausmeister mit erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindes
tens 3 Jahren.

5 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einer erfolgreich abgeschlos-
senen Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens 3 Jahren, die in ihrem 
oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 

6 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der EG 5, die hochwertige 
Arbeiten verrichten (Anm. Nr. 20). 

7 1 Hausmeisterinnen/ Hausmeister der EG 5 die Tätigkeiten 
verrichten, die neben hochwertigem fachlichem Können 
besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern.“
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5.3	 Technischer Dienst

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

7 Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 

10 Technische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Ingenieure) mit 
technischer Ausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben (Anm. Nr. 26). 

11 1 Technische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Ingenieure) mit 
technischer Ausbildung sowie sonstige Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgelt-
gruppe 10 heraushebt. (Anm. Nr. 27) 

11 2 Technische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Ingenieure) mit 
der Tätigkeit als Gebietsarchitekten (Anm. Nr. 28). 

12 Technische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Ingenieure) 
mit technischer Ausbildung und langjähriger praktischer 
Erfahrung sowie sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit langjähriger 
praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische oder 
Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 
heraushebt (Anm. Nr. 29). 

13 1 Technische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Ingenieure) mit 
technischer Ausbildung sowie sonstige Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch das Maß 
der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 
heraushebt. 



72 | A R B E I T S V E R T R A G S O R D N U N G

13 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit Restaurierungs-, Präpa-
rierungs- oder Konservierungsarbeiten, deren Tätigkeiten 
wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer 
Verantwortung ebenso zu bewerten sind wie die Tätigkeiten 
der an kunstgeschichtlichen und kulturgeschichtlichen 
Sammlungen und Forschungseinrichtungen Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeitern mit abgeschlossener wissenschaft-
licher Hochschulbildung und mit entsprechender Tätigkeit. 

5.4	 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Informationstechnik

5.4.1	 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Datenerfassung

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

3 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Datenerfassung soweit 
nicht anderweitig eingruppiert. 

4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Datenerfassung, die 
mit vielfältigen Formaten (z. B. Erfassungsbelege, Bild-
schirmmasken) mit wesentlich unterschiedlichem Inhalt 
und Aufbau arbeiten oder die aus vielfältigen Formaten mit 
wesentlich unterschiedlichem Inhalt und Aufbau fehlerhaft 
erfasste Daten berichtigen. 

5.4.2	 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der IT-Systemtechnik

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

6 1 Mitarbeitende mit einschlägiger abgeschlossener Berufs-
ausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

6 2 Mitarbeitende, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 
Fachkenntnisse erfordert.

7 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 6, die ohne Anleitung tätig 
sind.

8 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit über die 
Standardfälle hinaus Gestaltungsspielraum erfordert.
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9a Mitarbeitende der Entgeltgruppe 8, deren Tätigkeit zusätz-
liche Fachkenntnisse erfordert.

9b Mitarbeitende der Entgeltgruppe 9a, deren Tätigkeit umfas-
sende Fachkenntnisse erfordert.

10 1 Mitarbeitende mit einschlägiger abgeschlossener Hoch-
schulausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie son-
stige Mitarbeitende, die aufgrund gleichwertiger Tätigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

10 2 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit einen 
Gestaltungsspielraum erfordert, der über den Gestaltungs-
spielraum in Entgeltgruppe 8 hinausgeht.

11 1 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen 
aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.

11 2 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 
heraushebt.

12 1 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit min-
destens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der 
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.

12 2 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit min-
destens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 
2 heraushebt.

12 3 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 10 mit mindestens 
dreijähriger praktischer Erfahrung, die durch ausdrückliche 
Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt 
sind und denen mindestens (a) zwei Mitarbeitende dieses 
Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder (b) drei 
Mitarbeitende dieses Abschnitts der Entgeltgruppe 10 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

13 1 Mitarbeitende mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit.

13 2 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Maß 
der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 
Fallgruppe 2 heraushebt.
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13 3 Mitarbeitende der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijäh-
riger praktischer Erfahrung, die durch ausdrückliche Anord-
nung als Leiterin oder Leiter einer IT- Gruppe bestellt sind und 
denen mindestens (a) zwei Mitarbeitende dieses Abschnitts 
mindestens der Entgeltgruppe 12 oder (b) drei Mitarbeitende 
dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

14 1 Mitarbeitende mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit, deren Tä-
tigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

14 2 Mitarbeitende mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 
heraushebt.“

5.4.3	 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter als Leiter von IT-Gruppen

Entgelt-
gruppe

Fall-
gruppe

 Tätigkeitsmerkmale

10 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die durch ausdrückliche 
Anordnung als Leiter/in einer IT-Gruppe bestellt sind (Anm. 
Nr. 30). 

11 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die durch ausdrückliche 
Anordnung als Leiter/in einer IT-Gruppe bestellt sind und 
deren Tätigkeit sich durch die Zahl der durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellten Mitarbeiterinnen/ 
Mitarbeitern in der IT-Organisation oder in der Programmie-
rung sowie durch den Umfang und die Schwierigkeit der 
Koordinierung mit anderen Stellen aus der Entgeltgruppe 10 
dieses Unterabschnitts heraushebt (Anm. Nr. 30). 

12 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die durch ausdrückliche 
Anordnung als Leiter/in einer IT-Gruppe bestellt sind und 
deren Tätigkeit sich durch die Zahl der durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellten Mitarbeiterinnen/ 
Mitarbeitern in der IT-Organisation oder in der Programmie-
rung sowie durch den Umfang und die Schwierigkeit der 
Koordinierung mit anderen Stellen aus der Entgeltgruppe 11 
dieses Unterabschnitts heraushebt (Anm. Nr. 30). 



A R B E I T S V E R T R A G S O R D N U N G  | 75

Anmerkungen

Nr. 1

(1)	 Für Beschäftigte in der Kirchenmusik entfällt – aus der Natur der Tätig-
keit heraus – die Zeiterfassung. Für die Tätigkeit werden stattdessen 
Pauschalen (Dienste) angesetzt, die sowohl den konkreten Einsatz als 
auch die Vorbereitungszeit abdecken. Zum Zweck der Entgeltberech-
nung wird die Arbeitszeit in Dienste eingeteilt. Ein Dienst dauert 60 Mi-
nuten. Diese werden mit Faktoren multipliziert.

(2)	 Sollte sich im konkreten Einzelfall ergeben, dass die pauschale Dauer 
der Dienste nicht ausreichend bemessen ist, ist zwischen den Vertrags-
parteien eine abweichende Vereinbarung zu treffen, der tatsächlich er-
mittelte Zeitwerte zu Grunde zu legen sind. Dabei ist die Zeit von Be-
ginn bis Ende der Tätigkeit zu messen; Pausen durch in der Natur der 
Tätigkeit liegende Untätigkeit sind unbeachtlich.

(3)	 Faktoren im Einzelnen:
	
	 Organist/-in:
	 Gottesdienst am Werktag: 1 
	 Gottesdienst ohne Predigt: 1,5
	 Gottesdienst mit Predigt: 2
	 Gottesdienst an Hochfesten in liturgisch geprägten Zeiten: 3,5

	 Chorleiter/-in:
	 Gottesdienst am Werktag: 1 
	 Gottesdienst ohne Predigt: 1,5
	 Gottesdienst mit Predigt: 2
	 Gottesdienst an Hochfesten in liturgisch geprägten Zeiten sowie die 

Durchführung von oder aktive Teilnahme des Chores an Konzerten oder 
Wettbewerben: 4.

1Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten erhalten eine Zulage in Höhe 
von 150,- € brutto, wenn und solange sie mit mindestens der Hälfte ihrer 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit folgende Tätigkeiten ausüben: 

•	 überpfarrlicher Personaleinsatz im Sinne des Strategiepapiers vom 
09.09.2010 
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•	 eigenständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung von Aufgaben 
in der Kategorialseelsorge oder Ausführung einer Aufgabe mit der dafür 
notwendigen Zusatzqualifikation (z.B. Supervision, Gemeindeberatung, 
Notfallseelsorge) auf Dekanats- und Diözesanebene sowohl in inhaltli-
cher als auch in konzeptioneller und organisatorischer Hinsicht 

•	 eigenständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung von Aufgaben 
in den Grunddiensten der Gemeindepastoral (z.B. Erwachsenenkateche-
se, Erwachsenenbildung, Ökumene, interkonfessioneller und interreli-
giöser Dialog, Trauerpastoral, Beerdigungsdienst, Sakramentenpastoral, 
Begleitung lokaler Leitungsteams, Entwicklung von Projekten lokaler Kir-
chenentwicklung, Sozialraumvernetzung) sowohl in inhaltlicher als auch 
in konzeptioneller und organisatorischer Hinsicht. 

2Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter können die Zahlung einer Zulage schriftlich 
beantragen. Die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Zah-
lung der Zulage trifft die Hauptabteilung Personal/Seelsorge. 

3Der Antrag ist schriftlich zu bescheiden. 

4Dies wird in der Stellenbeschreibung bzw. in einer Anlage dazu festgehalten. 
Im Falle der Ablehnung ist eine Begründung notwendig. 

5Teilzeit-Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter erhalten die Zulage anteilig entspre-
chend der Höhe des prozentualen Beschäftigungsumfanges im Verhältnis zu 
einer Vollzeitbeschäftigung. 

6Die Zulage nimmt an prozentualen Entgelterhöhungen gemäß AVO teil und 
wird bei der Berechnung der Jahressonderzahlung berücksichtigt. 

Nr. 2

Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus 

•	 Essens- und Getränkeausgeber, 

•	 Garderobenpersonal, 

•	 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die spülen, Gemüse putzen oder 
	 sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich ausüben,
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•	 Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, Grünanlagen, Parks, 

•	 Servierer, 

•	 Hausarbeiter und 

•	 Hausgehilfen. 

Nr. 3 

1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbil-
dung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung 
oder Anlernphase hinausgeht. 

2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 

Nr. 4 

Buchhaltereidienst im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals bezieht sich nur 
auf Tätigkeiten von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, die mit kaufmännischer 
Buchführung beschäftigt sind. 

Nr. 5 

Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbei-
tung bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfor-
dern, z. B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

Nr. 6 

Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen und Verwaltungsvorschrif-
ten usw. des Aufgabenkreises. 

Nr. 7

1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf 
das gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem der Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter tätig ist, zu beziehen. 
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2Der Aufgabenkreis der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters muss aber so gestal-
tet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fach-
kenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.
 
Nr. 8

Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnis-
sen entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Ent-
wicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann 
diese Anforderung nicht erfüllen. 

Nr. 9

Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den 
Entgeltgruppen 6 und 8 sowie in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 geforderten 
gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und 
der Breite nach. 

Nr. 10

(1)	 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hoch-
schulen sowie andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissen-
schaftliche Hochschulen anerkannt sind. 

(2)	 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, 
wenn das Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer Di-
plomprüfung oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen 
Prüfungen steht eine Promotion oder die akademische Abschlussprü-
fung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in den Fäl-
len gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung oder einer 
Diplomprüfung oder einer Masterprüfung nach den einschlägigen Aus-
bildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissen-
schaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der Master an einer 
Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur Laufbahn des hö-
heren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet; 
dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das Akkreditierungsver-
fahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem jeweils gel-
tenden Landesbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des höheren 
Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene gefordert ist. 
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(3)	 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt vo-
raus, dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, 
der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zu-
gangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Mindeststu-
dienzeit von mehr als sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. – vorgeschrieben ist. 2Ein Bachelorstudiengang 
erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Se-
mester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 

(4)	 Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen Lan-
desbehörde dem deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 

Nr. 11

Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: 

a)	 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die nach Teil III 5.3. (Ingenieure, tech-
nische Berufe) eingruppiert sind, 

b)	 Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie der Laufbahn des ge-
hobenen Dienstes bzw. der entsprechenden Qualifikationsebene ange
hören. 

Nr. 12

Zu den Dienst- und Versorgungsbezügen bzw. den Entgelten gehören ggf. 
auch sonstige Leistungen, z.B. der Beitragszuschuss nach § 257 SGB V und 
vermögenswirksame Leistungen. 

Nr. 13

1Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften, 
arbeitsvertraglichen Bestimmungen usw. 

2Zur Tätigkeit gehören: Bearbeitung des Postein- und ausgangs, Erledigung 
des Schriftverkehrs, Pfarrbrieferstellung, Erledigung des kirchlichen Melde-
wesens, Führung der Kirchenbücher und Verzeichnisse, Telefondienst und 
Besucherempfang, Annahme und Abrechnung von Messintentionen, Annah-
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me von Taufen, Trauungen und Beerdigungen, Kooperation mit Ehrenamt-
lichen, Registratur und Archiv, Führung der Pfarramtskasse mit Rechnungs-
abschluss, Arbeiten für die Rendantur, Abrechnung der Minijobs, Erstellung 
von Spendenbescheinigungen und Spendenlisten, Mitverwaltung von Räu-
men und Schlüsseln, organisatorische Mitarbeit bei Veranstaltungen, Mit-
arbeit bei regelmäßigen Dienstbesprechungen, Beglaubigungen von Schrift-
stücken und Weiterleiten von Versicherungsfragen u.a. 

Nr. 14

1Der Aufgabenbereich muss so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhanden-
sein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet 
werden kann. 

2Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse werden in mehreren mehr-
tägigen Fortbildungen für Pfarrsekretärinnen/Pfarrsekretäre erworben und 
aktualisiert. 

3Die Tätigkeit umfasst alle Aufgaben von Pfarrbüros aus Nr. 13 und Führung 
des zentralen Terminkalenders, Verwaltung der Kassen der Außenstellen, 
Mitarbeit bei Informationsdiensten, ggf. Pflege der Homepage, Auftritte in 
sozialen Netzwerken u.a. 

Nr. 15

1Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkennt-
nissen entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter 
Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit 
kann diese Anforderung nicht erfüllen.

2Die Tätigkeit umfasst alle Aufgaben aus Nr. 13 und 14, die Fortbildungsan-
forderung aus Nr. 14 und die Koordination der Arbeit von mindestens 3 Pfarr-
sekretärinnen bzw. Pfarrsekretären in Kirchengemeinden mit mehr als 9.000 
Mitgliedern. 

Nr. 16

Anzahl der Einrichtungen am 27.10.2008. 
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Nr. 17

Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Vier-
tel der gesamten Tätigkeit ausmacht. 

Nr. 18

Unter Lehrkraft versteht man unterrichtende Mitarbeiter. 

Nr. 19

Pädagogische Mitarbeiter unterrichten, sind aber vorrangig konzeptionell 
tätig. 

Nr. 20

Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und 
das fachliche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hi-
nausgehen, das üblicherweise verlangt werden kann, z.B. regelmäßiger Ein-
satz der Tagungstechnik (Präsentationstechnik für Bild und Ton, Mikrofon- 
und Lautsprechertechnik, Dokumentationstechnik) 

Nr. 21

Schulsozialpädagogen ohne staatliche Anerkennung mit einer Ausbildung 
zur Erzieherin/ zum Erzieher oder gleichwertig.

Nr. 22

Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nur für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit einer 
abgeschlossenen kirchlich anerkannten Fortbildung zur Eheberaterin/zum 
Eheberater oder einer anerkannten vergleichbaren Fortbildung, ab EG 13 ist 
zur Anstellung der Studienabschluss Master of Counseling EFL erforderlich. 

Nr. 23

Junior-Fundraiser/innen absolvieren ab Beginn ihrer Tätigkeit eine Zusatz-
ausbildung an einer Fundraising-Akademie oder in systemischer Beratung.
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Nr. 24 

Zusatzqualifikation an einer Fundraising-Akademie oder in systemischer 
Beratung.

Nr. 25 

Den Hauswirtschaftsleitern sind gleichgestellt, Küchenmeister oder Diätas-
sistenten als Leiter von Küchen. 

Nr. 26 

Entsprechende Tätigkeiten sind z.B.: Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen 
nicht nur einfacher Art einschließlich Massen-, Kosten- und statischen Be-
rechnungen und Verdingungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusammen-
hängenden laufenden technischen Angelegenheiten – auch im technischen 
Rechnungswesen –, örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von 
Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung. 

Nr. 27 

Besondere Leistungen sind z.B. Aufstellung und Prüfung von Entwürfen, 
deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische 
Erfahrung oder künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung 
bzw. Mitwirkung bei der Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnit-
ten sowie deren Abrechnung. 

Nr. 28 

Gebietsarchitekten erfüllen folgende Aufgaben: Aufsicht über kirchliche 
Baumaßnahmen und Beratung von Kirchengemeinden und Einrichtungen 
der Diözese, Projektsteuerung bei kirchlichen Bauvorhaben zur Unterstützung 
der kirchlichen Bauherren (Kirchenvorstände, Einrichtungsleiter etc.), Wahr-
nehmung der Bauherrenaufgaben bei Baumaßnahmen des Bistums und bei 
komplexen Vorhaben der Kirchengemeinden und Verwaltungsaufgaben. 

Nr. 29

Eine praktische Erfahrung ist dann langjährig, wenn mindestens drei Jahre 
lang eine praktische Erfahrung gewonnen werden konnte. 
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Nr. 30 

Eine IT-Gruppe ist nur dann gegeben, wenn dem/der Leitenden mindestens 
3 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der IT-Organisation mindestens der Entgelt-
gruppe 9 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
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Ordnung der Schlichtungsstelle für die Diözese Hildesheim  
und den Caritasverband für die Diözese Hildesheim e. V.

I.  SCHLICHTUNGSSTELLE

§ 1 
Name, Sitz

(1)  	 Die Schlichtungsstelle führt die Bezeichnung „Schlichtungsstelle für die Di-
özese Hildesheim und den Caritasverband für die Diözese Hildesheim e. V.“.

(2)	 Sie hat ihren Sitz beim Bischöflichen Generalvikariat.
 

§ 2 
Zuständigkeit

(1)	 Die Schlichtungsstelle ist örtlich zuständig im Bereich kirchlicher 
Rechtsträger und deren Einrichtungen sowie im Bereich überdiözesaner 
Einrichtungen, die ihren Sitz im Gebiet der Diözese Hildesheim haben.

(2)	 Die Schlichtungsstelle ist sachlich zuständig für 

	 (a)	 die Beilegung von Streitigkeiten zwischen kirchlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und ihren Dienstgebern aus dem beste-
henden Arbeitsverhältnis, soweit diese dem Regelungsbereich der 
Arbeitsvertragsordnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im kirchlichen Dienst des Bistums Hildesheim unterfallen, und

	 (b) 	 die Beilegung von Streitigkeiten zwischen kirchlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und ihren Dienstgebern aus dem beste-
henden Arbeitsverhältnis, soweit diese dem Regelungsbereich der 
Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
(AVR) unterfallen.

(3)	 Sie ist auch sachlich zuständig bei Streitigkeiten zwischen Dienstgebern 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in kirchlichen Einrichtungen 
über die wirksame Einbeziehung der kirchlichen Arbeitsvertragsord-

Anlage 2
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nung in den Individualarbeitsvertrag, insbesondere ob einzelvertraglich 
eine für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter nachteilige Abweichung von 
der kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien erfolgt ist.

(4) 	 Im Einzelfall abweichende arbeitsvertragsrechtliche Regelungen über 
die Zuständigkeit einer anderen Schlichtungsstelle für Streitigkeiten 
nach Abs. 2 haben Vorrang.

(5)	 Streitigkeiten im Zusammenhang mit einer bischöflichen Sendung für 
pastorale Dienste oder religiöse Unterweisung (z. B. Entzug der Missio 
canonica) fallen nicht in die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle.

(6) 	 Die Zuständigkeiten der beim Deutschen Caritasverband errichteten 
zentralen Schlichtungsstelle gemäß § 22 Abs. 2 AVR bleiben unberührt.

(7) 	 Die Zuständigkeit der staatlichen Arbeitsgerichte und die Regelungen 
des staatlichen Arbeitsgerichtsverfahrens einschließlich der Fristen 
bleiben unberührt.

 
§ 3 

Zusammensetzung

(1)	 Die Schlichtungsstelle besteht aus einer/einem Vorsitzenden, einer/
einem stellvertretenden Vorsitzenden sowie aus acht Beisitzerinnen/
Beisitzern. Der/Die stellvertretende/r Vorsitzende/r vertritt die/den Vor-
sitzenden in den Fällen, in denen diese/r ihr/sein Amt nicht wahrneh-
men kann. 3Hierfür erstellt die/der Vorsitzende nach Anhörung der/des 
stellvertretenden Vorsitzenden einen Geschäftsverteilungsplan. 4Die-
ser ist spätestens am Ende des laufenden Jahres für das folgende Kalen-
derjahr schriftlich festzulegen. 

(2)	 Für die Besetzung im konkreten Schlichtungsverfahren gilt § 15 Abs. 4.  

§ 4  
Vorsitzende und Beisitzerinnen und Beisitzer

(1)	 Die Vorsitzenden müssen der katholischen Kirche angehören und dür-
fen in der Ausübung ihrer allgemeinen kirchlichen Gliedschaftsrechte 
nicht gehindert sein.
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(2)	 1Die Vorsitzenden müssen die Befähigung zum Richteramt gemäß 
dem Deutschen Richtergesetz besitzen und sollten arbeitsrechtliche Er-
fahrung aufweisen. 2Sie dürfen nicht im kirchlichen Dienst stehen oder 
dem vertretungsberechtigten Organ einer kirchlichen oder caritativen 
Einrichtung angehören.

(3)	 Je vier Beisitzerinnen/Beisitzer der Schlichtungsstelle müssen aus dem 
Kreis der Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer und aus dem Kreis der 
Dienstgeber stammen und zum Zeitpunkt der Berufung im kirchlichen 
Dienst stehen. Je zwei der Beisitzerinnen/Beisitzer auf der Dienstneh-
menden- und auf Dienstgeber-Seite sind im Bereich der verfassten Kir-
che und im Bereich der Caritas tätig.

 
§ 5 

Ernennung der/des Vorsitzenden  
und der/des stellvertretenden Vorsitzenden

(1)  	 1Die Vorsitzenden der Schlichtungsstelle werden vom Bischof von 
Hildesheim im Einvernehmen mit der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretungen und des Vorstands des Caritasverbands für 
die Diözese Hildesheim e. V. ernannt. 2Ihnen ist rechtzeitig Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben.

(2)	 Die Ernennungen sind den Beisitzerinnen und Beisitzern bekannt zu geben.
 

§ 6 
Benennung der Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) 	 Die Beisitzerinnen/Beisitzer aus dem Bereich der Dienstnehmerinnen/
Dienstnehmer sowie eine/ein Vertreterin/Vertreter für den Fall der Ver-
hinderung werden von der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitar-
beitervertretungen der Diözese benannt und dem Generalvikar recht-
zeitig bekannt gegeben. 

(2)	 Die Beisitzerinnen/Beisitzer aus dem Kreis der Dienstgebervertre-
terinnen/-vertreter sowie eine/ein Vertreterin/Vertreter für den Fall der 
Verhinderung werden vom Generalvikar im Einvernehmen mit dem Vor-
stand des Caritasverbands für die Diözese Hildesheim e. V. benannt.

(3) 	 Wiederholte Benennung ist möglich.
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§ 7 
Rechtsstellung, Schweigepflicht

(1)	 Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind unabhängig und nur an 
Recht, Gesetz und ihr Gewissen gebunden.

(2)	 1Sie führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 2Der/dem Vorsitzenden 
und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden soll eine Aufwandsent-
schädigung angeboten werden.

(3)	 1Die Mitglieder der Schlichtungsstelle haben über alle Angelegenhei-
ten und Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Schlich-
tungsstelle bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. 2Dies gilt 
auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus der Schlichtungsstelle.

(4)	 1Die Vorsitzenden belehren die Beisitzerinnen/Beisitzer der Schlich-
tungsstelle über ihre Rechtsstellung und die Schweigepflicht nach den 
Absätzen 1 bis 3. 2Eine Verletzung der Schweigepflicht stellt in der Regel 
eine grobe Pflichtverletzung dar.

(5)	 1Die Beisitzerinnen/Beisitzer sind zur ordnungsgemäßen Durchführung 
ihrer Aufgaben im notwendigen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit 
freizustellen. 2Hierzu zählen auch Zeiten der Vor- und Nachbereitung. 
3Die Tätigkeit in der Schlichtungsstelle steht dem Dienst gleich. 4Findet 
ein Schlichtungsverfahren außerhalb der regulären Dienstzeit eines 
Mitglieds statt, so ist diesem Mitglied Freizeitausgleich zu erteilen. 5Die 
Beisitzerinnen/Beisitzer erhalten Auslagenersatz im Rahmen der je-
weils geltenden Reisekostenordnung.

(6)	 Die Mitglieder der Schlichtungsstelle dürfen in der Ausübung ihres 
Amtes nicht behindert oder aufgrund ihrer Tätigkeit weder benachteili-
gt noch begünstigt werden. 

 
§ 8 

Amtszeit

(1)	 1Die Amtszeit beträgt fünf Jahre, der Beginn der Amtszeit der Vorsitzen-
den und stellvertretenden Vorsitzenden wird in der jeweiligen Ernen-
nungsurkunde einheitlich festgelegt. 2Die Amtszeit der Beisitzerinnen/
Beisitzer beginnt mit der Amtszeit der Vorsitzenden und stellvertre-
tenden Vorsitzenden.
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(2)	 Ist zum Ende der Amtszeit die Benennung der neuen Mitglieder der 
Schlichtungsstelle noch nicht erfolgt, bleiben die Mitglieder der Schlich-
tungsstelle bis zur Nachbesetzung geschäftsführend im Amt.

(3)	 Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Geschäftsstelle sein Amt niederlegen.

(4)	 Das Amt eines Mitglieds endet

	 1.	 wenn eine Voraussetzung für seine Berufung fehlt oder wegfällt,

	 2.	 wenn Gründe vorliegen, die bei einem Arbeitnehmer zur Kündi-
gung eines Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund berechtigen,

	 3.	 im Falle des Verlusts der Geschäftsfähigkeit,

	 4.	 bei Abberufung durch den Bischof von Hildesheim bei groben 
Pflichtverletzungen.

(5)	 Stehen bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds keine Ersatzmit-
glieder mehr zur Verfügung, findet eine Nach-Ernennung für den Rest 
der Amtszeit statt. 

 
§ 9 

Geschäftsstelle

(1) 	 1Für die Schlichtungsstelle ist eine Geschäftsstelle einzurichten. 2Sitz 
der Geschäftsstelle ist beim Bischöflichen Generalvikariat.

(2)	 1Die Geschäftsstelle besorgt die Geschäfts- und Aktenführung der 
Schlichtungsstelle nach Weisung der/des Vorsitzenden. 2Die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle unterliegen der Schweige-
pflicht, auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt.

(3)	 Die Kosten für die Geschäftsstelle tragen die Diözese und der Diözesan-
Caritasverband e.V. je zur Hälfte.
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II.  SCHLICHTUNGSVERFAHREN

§ 10  
Beteiligte, Bevollmächtigte

(1)	 Beteiligte am Verfahren sind

	 1.	 Antragstellerinnen bzw. Antragsteller 

	 2.	 Antragsgegnerinnen bzw. Antragsgegner

(2)	 1Die Beteiligten können sich in jedem Stadium des Verfahrens durch 
eine bevollmächtigte Person vertreten lassen oder mit ihr als Beistand 
auftreten. 2Dies entbindet die Beteiligten nicht von ihrer Verpflichtung 
zum persönlichen Erscheinen.

 
§ 11  

Antragsgrundsatz

(1) 	 1Die Schlichtungsstelle wird nur auf Antrag tätig. Antragsbefugt sind 
betroffene Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer oder Dienstgeber. 2An-
träge sind in Textform über die Geschäftsstelle an die/den Vorsitzende/n 
der Schlichtungsstelle zu richten. 3Diese/r hat gegebenenfalls auf eine 
sachdienliche Ergänzung des Antrags hinzuwirken.

(2)	 Ein Antrag auf Schlichtung kann nur gestellt werden, wenn der jeweils 
anderen Seite die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wurde.

(3)	 Gelingt innerhalb von vier Wochen keine Einigung, kann die Schlich-
tungsstelle angerufen werden.

 
§ 12  

Antragsinhalt

(1) 	 1Der Antrag muss die/den Antragstellerin/Antragsteller, die/den 
Antragsgegnerin/-gegner, den Gegenstand des Verfahrens und ein be-
stimmtes Antragsbegehren enthalten. 2Zur Begründung dienende Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben und wesentliche Schrift-
stücke beigefügt werden.
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(2)	 1Entspricht der Antrag diesen Anforderungen nicht, so hat die/der Vor-
sitzende die/den Antragstellerin/Antragsteller zu der erforderlichen Er-
gänzung innerhalb einer angemessenen Frist aufzufordern. 2Sachdien-
liche Ergänzungen und Änderungen können nur bis zur Entscheidung 
vorgebracht werden.

 
§ 13  

Zurücknahme, Änderung des Antrags

(1) 	 1Die/Der Antragstellerin/Antragsteller kann ihren/seinen Antrag jeder-
zeit zurücknehmen. Dies erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber 
der Schlichtungsstelle. 2Die/Der Vorsitzende erklärt das Schlichtungs-
verfahren durch Beschluss für beendet.

(2)	 Eine Änderung des Antrags durch die/den Antragstellerin/Antragsteller 
ist zulässig, wenn die/der Antragsgegnerin/-gegner einwilligt oder der 
Schlichtungsausschuss die Änderung für sachdienlich hält.

 
§ 14  

Zurückweisung des Antrags

1Erweist sich ein Antrag als unzulässig oder als offensichtlich unbegründet, 
so kann ihn der Schlichtungsausschuss ohne mündliche Verhandlung unter 
Angabe der Gründe abweisen. 2Ein abgewiesener Antrag zu demselben Streit-
gegenstand kann nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach entsprechendem 
Beschluss erneut gestellt werden.

 
§ 15  

Vorbereitung des Verfahrens

(1)	 1Die/der Vorsitzende der Schlichtungsstelle trifft alle Maßnahmen, die 
zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens erforderlich sind. 2Die/ 
der Vorsitzende wirkt in jeder Phase des Verfahrens auf eine beschleu-
nigte Durchführung der Schlichtung hin. 3Sie/er trägt Sorge dafür, dass 
das Verfahren zeitnah zu einem Abschluss geführt wird.

(2)	 1Die/der Vorsitzende verfügt die Zustellung des Antrags an die/den 
Antragsgegnerin/-gegner gegen Empfangsbekenntnis. 2Zugleich ist die/
der Antragsgegnerin/-gegner aufzufordern, sich innerhalb einer festzu-
setzenden Frist in Textform zu äußern.
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(3)	 Die/der Vorsitzende bereitet den Sach- und Streitstand soweit vor, dass 
die Beteiligten sich möglichst vor, spätestens im Verhandlungstermin 
vollständig erklären und vorhandene Schriftstücke oder andere Doku-
mente einreichen können und Personen, die zur Aufklärung des Sach-
standes beitragen können, gehört werden.

(4) 	 Für jedes Verfahren ist ein Schlichtungsausschuss zu bilden. Dafür zieht 
die/der Vorsitzende je eine/n Beisitzerin/Beisitzer aus dem Kreis der 
Mitarbeitenden und aus dem Kreis der Dienstgeber hinzu. Die/Der Bei-
sitzer/in muss in dem Bereich (verfasste Kirche oder Caritas) tätig sein, 
dem die/der Antragsteller/in zuzuordnen ist. Die Auswahl erfolgt in al-
phabetischer Reihenfolge. Den Vorsitz hat die/der Vorsitzende oder die/
der stellvertretende Vorsitzende.

 
§ 16  

Vorschlag zur Einigung ohne mündliche Verhandlung 

(1) 	 1Die/der Vorsitzende hat auf eine Einigung zwischen den Beteiligten 
hinzuwirken. 2Sie/Er kann den Beteiligten in Textform ohne mündliche 
Verhandlung einen Vorschlag zur Einigung mit einer Frist zur Stellung-
nahme unterbreiten.

(2)	 1Wird der Vorschlag von den Beteiligten angenommen, so stellt die/der 
Vorsitzende das Zustandekommen der Einigung durch Beschluss fest; 
die Annahmeerklärungen der Beteiligten sind in Textform abzugeben. 
2Die auf diese Weise zustande gekommene Einigung hat unter den Be-
teiligten die Wirkung eines außergerichtlichen Vergleichs.

(3)	 Führt der Einigungsvorschlag nicht zu einer Einigung, wird ein Termin 
zur mündlichen Verhandlung anberaumt.

 
§ 17  

Mündliche Verhandlung 

(1) 	 1Die/der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses bestimmt den Ter-
min zur mündlichen Verhandlung und lädt die/den Antragstellerin/
Antragsteller, die/den Antragsgegnerin/-gegner und Dritte (z. B. Zeugen 
und Sachverständige) mit einer Frist von mindestens zwei Wochen. 2Ei-
ner gesonderten Ladung bedarf es nicht, wenn die Sache im Verhand-
lungstermin in Gegenwart der Beteiligten zur Weiterverhandlung auf 
einen bestimmten Termin vertagt wird.
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(2) 	 Der Schlichtungsausschuss erörtert in nicht öffentlicher Verhandlung 
unter Leitung der/ des Vorsitzenden mit den Beteiligten die Sach- und 
Rechtslage. 

(3)	 Die/Der Vorsitzende gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme.

(4)	 1Über den Verlauf und das Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist von 
einer damit beauftragten Person ein Protokoll zu fertigen, welches den Be-
teiligten zuzusenden ist. 2Es soll den wesentlichen Verhandlungsablauf, die 
Ergebnisse einer Beweisaufnahme und die gestellten Anträge enthalten.

(5) 	 1In der mündlichen Verhandlung müssen die Beteiligten persönlich 
erscheinen, auch wenn sie sich von einer bevollmächtigten Person 
vertreten lassen. 2Die/der Vorsitzende kann die Beteiligten von dieser 
Verpflichtung entbinden. 3Bei Nichterscheinen der/des Antragstellerin/
Antragstellers erklärt die/der Vorsitzende die Schlichtung für geschei-
tert. 4Bei Nichterscheinen der/des Antragsgegnerin/-gegners ergeht 
eine Entscheidung nach Aktenlage.

 
§ 18  

Beweisaufnahme

(1)	 Soweit es erforderlich ist, erhebt der Schlichtungsausschuss Beweis 
durch Augenschein, hört Zeugen, vom Schlichtungsausschuss angefor-
derte Sachverständige sowie die Beteiligten und sieht Urkunden ein.

(2)	 1Die Beweisaufnahme hat in der mündlichen Verhandlung zu erfolgen. 
2Auf Anordnung der/des Vorsitzenden können ausnahmsweise Beweis-
aufnahmen vor der mündlichen Verhandlung durchgeführt werden. 
3Antragstellerin/Antragsteller, Antragsgegnerin/-gegner und sonstige 
Beteiligte sind dazu zu laden.

 
§ 19  

Vorschlag zur Einigung in der mündlichen Verhandlung  
in Verfahren nach § 2 Abs. 2

(1)	 1Der Schlichtungsausschuss hat zu jeder Zeit auf eine Einigung zwi-
schen den Beteiligten hinzuwirken. 2Er soll daher den Beteiligten unter 
Würdigung der Sach- und Rechtslage eine begründete Einigungsemp-
fehlung unterbreiten.
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(2)	 1Wird der Vorschlag in der mündlichen Verhandlung von den Beteiligten 
angenommen, so ist die Einigung durch Beschluss festzustellen und der 
Beschluss zu Protokoll zu nehmen. 2Die auf diese Weise zustande ge-
kommene Einigung hat unter den Parteien die Wirkungen eines außer-
gerichtlichen Vergleichs.

(3)	 1Kommt in der mündlichen Verhandlung keine Einigung zustande, kann 
der Schlichtungsausschuss eine Einigungsempfehlung unterbreiten, 
die von beiden Beteiligten innerhalb einer vorzugebenden Äußerungs-
frist in Textform angenommen werden kann. 2Die/Der Vorsitzende stellt 
das Zustandekommen der Einigung durch Beschluss fest.

(4)	 Kommt eine Einigung weder in der mündlichen Verhandlung noch wäh-
rend der Äußerungsfrist zustande, erklärt die/der Vorsitzende durch Be-
schluss die Schlichtung nach § 2 Abs. 2 für gescheitert.

 
§ 20  

Verfahren nach § 2 Abs. 3 – Streitigkeiten über die wirksame Einbeziehung 
der kirchlichen Arbeitsvertragsordnung in den Individualarbeitsvertrag

(1) 	 Der Schlichtungsausschuss entscheidet in den Verfahren nach § 2 Abs. 
3 mit Beschluss.

(2) 	 1Der Beschluss wird in dem Termin, in dem die Verhandlung geschlossen 
wird, oder in einem sofort anzuberaumenden Termin bekannt gegeben. 
2Dieser ist spätestens sechs Wochen nach Ende der mündlichen Ver-
handlung anzusetzen.

(3)	 Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit gefasst; Stimmenthaltung 
ist nicht zulässig.

(4) 	 Der Beschluss ist schriftlich abzufassen, mit Gründen zu versehen, von 
allen Mitgliedern, die daran mitgewirkt haben, zu unterschreiben und 
den Beteiligten zuzustellen.

(5)	 1Der Dienstgeber kann die Verkündung des Beschlusses bis spätestens 
zum Verkündungstermin durch Vorlage eines neuen Vertragsentwurfs 
abwenden. 2Erfüllt der Vertragsentwurf, der zur Wirksamkeit lediglich 
der Annahme durch die/den Dienstnehmerin/Dienstnehmer bedarf, die 
rechtlichen Anforderungen, erklärt der Schlichtungsausschuss das Ver-
fahren für erledigt. 
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(6)	 1Der Beschluss des Schlichtungsausschusses wird an die/den Vorsit-
zenden des für den Dienstgeber zuständigen rechtsträgerinternen Auf-
sichtsorgans übermittelt. 2Wenn kein Aufsichtsorgan ermittelt werden 
kann, ist der Beschluss dem Bischof von Hildesheim zu übermitteln.

 
§ 21  

Rechtsfolgen des Beschlusses nach § 20

(1)	 1Stellt der Schlichtungsausschuss in seinem Beschluss fest, dass die 
Vertragsgestaltung gegen kirchliches Recht verstößt, ist der beteili-
gte Dienstgeber verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen und 
der Schlichtungsstelle hierüber zu berichten. 2Zum Nachweis legt der 
Dienstgeber der Schlichtungsstelle innerhalb von vier Wochen nach Zu-
stellung des Beschlusses einen überarbeiteten Arbeitsvertragsentwurf 
vor, der zu seiner Wirksamkeit lediglich der Annahme durch die/den 
Dienstnehmerin/Dienstnehmer bedarf.

(2) 	 Stellt der Schlichtungsausschuss fest, dass der Dienstgeber dieser Ver-
pflichtung nicht oder nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, infor-
miert die/der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses den Bischof von 
Hildesheim über die auferlegten Maßnahmen und bittet ihn, dafür Sor-
ge zu tragen, dass rechtmäßige Zustände hergestellt werden.

 
§ 22  

Ablehnung, Befangenheit

(1)	 Für die Ausschließung und die Ablehnung von Mitgliedern der Schlich-
tungsstelle gelten die §§ 41 bis 44 und § 48 der Zivilprozessordnung 
entsprechend.

(2)	 1Über das Ablehnungsgesuch entscheidet der jeweilige Schlichtungsaus-
schuss der Schlichtungsstelle nach Anhörung der/des Betroffenen ohne 
ihre/seine Beteiligung. 2Ist die/der Vorsitzende oder seine Stellvertreterin/
sein Stellvertreter Betroffene/r, so befindet die Schlichtungsstelle unter 
Vorsitz der/des jeweils nicht betroffenen Vorsitzenden endgültig. 3Die 
Entscheidung wird durch Beschluss getroffen und ist endgültig. Der Be-
schluss ist zu begründen und zu den Akten zu nehmen.

(3)	 1Ist das Ablehnungsgesuch zulässig und begründet, findet eine Fortset-
zung des Verfahrens mit dem nach § 14 Abs. 4 umgebildeten Schlichtungs-
ausschuss statt. 2Anderenfalls wird das Schlichtungsverfahren durch den 
Schlichtungsausschuss in seiner ursprünglichen Besetzung fortgeführt.
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III.  KOSTEN DES VERFAHRENS, GEMEINSAME  
SCHLICHTUNGSSTELLE, SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 23  
Kosten des Verfahrens

(1)	 Verfahrenskosten werden nicht erhoben.

(2)	 Beteiligten sowie Zeugen und Sachverständigen werden Fahrtkosten 
nach der jeweils geltenden Reisekostenordnung auf Antrag durch den 
beteiligten Dienstgeber erstattet.

(3)	 1Zeugen und Sachverständige werden gemäß den Bestimmungen für 
das Verfahren vor den staatlichen Arbeitsgerichten entschädigt. 2Diese 
Kosten hat der am Verfahren beteiligte Dienstgeber zu tragen.

(4)	 Jede der Parteien trägt die Kosten für die Beiziehung eines Rechtsbei-
stands oder Bevollmächtigten selbst.

 
§ 24  

Kosten der Schlichtungsstelle

Durch die Tätigkeit der Mitglieder der Schlichtungsstelle entstehende Kosten 
trägt die Diözese Hildesheim oder der Caritasverband für die Diözese Hildesheim 
e. V., je nachdem, welchem Bereich das Schlichtungsverfahren zugeordnet ist.

§ 25  
Inkrafttreten, Übergangsregelung

(1)	 Diese Ordnung tritt am 1. April 2024 in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig treten alle Schlichtungsordnungen auf dem Gebiet der Diö-
zese Hildesheim in der jeweils geltenden Fassung außer Kraft.

(3)	 1Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung be- und ernann-
ten Mitglieder der Schlichtungsstellen bleiben bis zur Benennung der 
Mitglieder nach §§ 4, 5 dieser Ordnung im Amt. 2Für Verfahren, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung anhängig werden, gelten 
die gemäß Abs. 2 außer Kraft gesetzten Regelungen fort.



96 | A R B E I T S V E R T R A G S O R D N U N G

Anlage 3

Reisekostenerstattung

Anlage 3 zur Arbeitsvertragsordnung erhält mit Wirkung zum 01.01.2024 
folgende neue Fassung:
 
1. Für die Erstattung von Reisekosten finden die Bestimmungen der Nieder-

sächsischen Reisekostenverordnung (NRKVO) in ihrer jeweils geltenden 
Fassung einschließlich sämtlicher sie ergänzender Vorschriften Anwen-
dung.

2. Die Höhe der nach NRKVO zu zahlenden Wegstreckenentschädigung be-
trägt höchstens den nach § 3 Nr. 13 des Einkommenssteuergesetzes steu-
erfrei zahlbaren Betrag.

3. Der Dienstgeber ist verpflichtet, der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter auf 
Antrag die von ihr/ihm nachweislich mit dem privateigenen Motorfahr-
zeug zu dienstlichen Zwecken zurückgelegte Wegstrecke sowie alle erfor-
derlichen Daten zu bestätigen, sofern dies zur steuerlichen Geltendma-
chung von Kosten, die den erstatteten Wert überschreiten, notwendig ist.
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Anlage 4

Grundordnung des kirchlichen Dienstes  
im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse

in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der 
Diözesen Deutschlands vom 27. April 2015

Die katholischen (Erz-)Bischöfe in der Bundesrepublik Deutschland erlassen, 
jeweils für ihren Bereich,

-	 in Verantwortung für den Auftrag der Kirche, der Berufung aller Menschen 
zur Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu dienen, 

-	 in Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundgesetz garantierten 
Freiheit, ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des 
für alle geltenden Gesetze zu ordnen, 

-	 zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Einrichtungen, die die Kirche un-
terhält und anerkennt, um ihren Auftrag in der Gesellschaft wirksam 
wahrnehmen zu können,

-	 in Erfüllung ihrer Pflicht, dass das kirchliche Arbeitsrecht außer den Er-
fordernissen, die durch die kirchlichen Aufgaben und Ziele gegeben sind, 
auch den Grundnormen gerecht werden muss, wie sie die Katholische 
Soziallehre für die Arbeits- und Lohnverhältnisse herausgearbeitet hat, 

die folgende

Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
 kirchlicher Arbeitsverhältnisse

Artikel 1: Grundprinzipien des kirchlichen Dienstes

1Alle in einer Einrichtung der katholischen Kirche Tätigen tragen durch ihre 
Arbeit ohne Rücksicht auf die arbeitsrechtliche Stellung gemeinsam dazu 
bei, dass die Einrichtung ihren Teil am Sendungsauftrag der Kirche erfüllen 
kann (Dienstgemeinschaft). 2Alle Beteiligten, Dienstgeber sowie leitende 
und ausführende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen anerkennen und 
ihrem Handeln zugrunde legen, dass Zielsetzung und Tätigkeit, Organisati-
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onsstruktur und Leitung der Einrichtung, für die sie tätig sind, sich an der 
Glaubens- und Sittenlehre und an der Rechtsordnung der katholischen Kirche 
auszurichten haben. 

Artikel 2: Geltungsbereich

(1)	 Diese Grundordnung gilt für
	
	 a)	 die (Erz-)Diözesen,

	 b)	 die Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen,
	
	 c)	 die Verbände von Kirchengemeinden,

	 d)	 die Diözesancaritasverbände und deren Gliederungen, soweit sie 
öffentliche juristische Personen des kanonischen Rechts sind, 

	 e)	 die sonstigen dem Diözesanbischof unterstellten öffentlichen ju-
ristischen Personen des kanonischen Rechts,

	 f)	 die sonstigen kirchlichen Rechtsträger, unbeschadet ihrer Rechts-
form, die der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen und 
deren Einrichtungen.

(2)	 1Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen Gesetzgebungs-
gewalt unterliegen, sind verpflichtet, diese Grundordnung in ihr Statut 
verbindlich zu übernehmen; sofern ein kirchlicher Rechtsträger in der 
Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts über kein Statut 
verfügt, ist eine notarielle Erklärung der Grundordnungsübernahme und 
anschließende Veröffentlichung dieser Erklärung ausreichend. 2Wenn sie 
dieser Verpflichtung nicht nachkommen, haben sie im Hinblick auf die 
arbeitsrechtlichen Beziehungen nicht am Selbstbestimmungsrecht der 
Kirche gemäß Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV teil.

(3)  	 Unter diese Grundordnung fallen nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die aufgrund eines Klerikerdienstverhältnisses oder ihrer Ordens-
zugehörigkeit tätig sind; dessen ungeachtet sind sie Teil der Dienstge-
meinschaft. 

(4)	 Für vorwiegend gewinnorientierte kirchliche Einrichtungen findet diese 
Grundordnung keine Anwendung.
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Artikel 3: Begründung des Arbeitsverhältnisses

(1)	 1Der kirchliche Dienstgeber muss bei der Einstellung darauf achten, 
dass eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter die Eigenart des kirchlichen 
Dienstes bejahen. 2Er muss auch prüfen, ob die Bewerberin und der Be-
werber geeignet und befähigt sind, die vorgesehene Aufgabe so zu er-
füllen, dass sie der Stellung der Einrichtung in der Kirche und der über-
tragenen Funktion gerecht werden.

(2)	 Der kirchliche Dienstgeber kann pastorale und katechetische sowie in 
der Regel erzieherische und leitende Aufgaben nur einer Person über-
tragen, die der katholischen Kirche angehört.

(3)	 1Der kirchliche Dienstgeber muss bei allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern durch Festlegung der entsprechenden Anforderungen sicher-
stellen, dass sie ihren besonderen Auftrag glaubwürdig erfüllen können. 

	 2Dazu gehören fachliche Tüchtigkeit, gewissenhafte Erfüllung der über-
tragenen Aufgaben und eine Zustimmung zu den Zielen der Einrich-
tung.

 
(4)	 Für keinen Dienst in der Kirche geeignet ist, wer sich kirchenfeindlich 

betätigt oder aus der katholischen Kirche ausgetreten ist.

(5)	 Der kirchliche Dienstgeber hat vor Abschluss des Arbeitsvertrages über 
die geltenden Loyalitätsobliegenheiten (Art. 4) aufzuklären und sich zu 
vergewissern, dass die Bewerberinnen oder Bewerber diese Loyalitätso-
bliegenheiten erfüllen.

Artikel 4: Loyalitätsobliegenheiten

(1)	 1Von den katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwar-
tet, dass sie die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre 
anerkennen und beachten. 2Im pastoralen und katechetischen Dienst 
sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund einer Mis-
sio canonica oder einer sonstigen schriftlich erteilten bischöflichen Be-
auftragung tätig sind, ist das persönliche Lebenszeugnis im Sinne der 
Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre erforderlich; dies gilt in der 
Regel auch für leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im erzieherischen Dienst.

(2)	 Von nicht katholischen christlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wird erwartet, dass sie die Wahrheiten und Werte des Evangeliums ach-
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ten und dazu beitragen, sie in  der Einrichtung zur Geltung zu bringen.

(3)	 Nichtchristliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bereit sein, 
die ihnen in einer kirchlichen Einrichtung zu übertragenden Aufgaben 
im Sinne der Kirche zu erfüllen.

(4)	 1Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kirchenfeindliches Ver-
halten zu unterlassen. 2Sie dürfen in ihrer persönlichen Lebensführung 
und in ihrem dienstlichen Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche und 
der Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, nicht gefährden.

Artikel 5: Verstöße gegen Loyalitätsobliegenheiten

(1)	 1Erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die Beschäftigungsan-
forderungen nicht mehr, so muss der Dienstgeber durch Beratung ver-
suchen, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter diesen Mangel auf 
Dauer beseitigt. Im konkreten Fall ist zu prüfen, ob schon ein solches 
klärendes Gespräch oder eine Abmahnung, ein formeller Verweis oder 
eine andere Maßnahme (z. B. Versetzung, Änderungskündigung) geeig-
net sind, dem Obliegenheitsverstoß zu begegnen. 2Als letzte Maßnah-
me kommt eine Kündigung in Betracht.

(2)	 Für eine Kündigung aus kirchenspezifischen Gründen sieht die Kirche 
insbesondere folgende Verstöße gegen die Loyalitätsobliegenheiten im 
Sinn des Art. 4 als schwerwiegend an: 

	 1.	 Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:

a)	 das öffentliche Eintreten gegen tragende Grundsätze der 
	 katholischen Kirche (z. B. die Propagierung der Abtreibung oder
	 von Fremdenhass),

b)	 schwerwiegende persönliche sittliche Verfehlungen, die nach
	 den konkreten Umständen objektiv geeignet sind, ein erheb-
	 liches Ärgernis in  der Dienstgemeinschaft oder im beruflichen
	 Wirkungskreis zu erregen und die Glaubwürdigkeit der Kirche 
	 zu beeinträchtigen,

c)	 das Verunglimpfen oder Verhöhnen von katholischen Glaubens-
	 inhalten, Riten oder Gebräuchen; öffentliche Gotteslästerung
	 und Hervorrufen von Hass und Verachtung gegen Religion und
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	 Kirche (vgl. c. 1369 CIC); Straftaten gegen die kirchlichen Autori-
	 täten und die Freiheit der Kirche (vgl. cc. 1373, 1374 CIC),

		  d)	 die Propagierung von religiösen und weltanschaulichen Über-
		  zeugungen, die im Widerspruch zu katholischen Glaubens-
		  inhalten stehen, während der Arbeitszeit oder im dienstlichen
		  Zusammenhang, insbesondere die Werbung für andere Reli-
		  gions- oder Weltanschauungsgemeinschaften.

	 2.	 Bei katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:  

		  a)	 den Austritt aus der katholischen Kirche, 

		  b)	 Handlungen, die kirchenrechtlich als eindeutige Distanzie-
			   rung von der katholischen Kirche anzusehen sind, vor allem
			   Abfall vom Glauben (Apostasie oder Häresie gemäß c. 1364
			   § 1 i.V. m. c. 751 CIC),

		  c)	 den kirchenrechtlich unzulässigen Abschluss einer Zivilehe, 
			   wenn diese Handlung nach den konkreten Umständen objektiv 
			   geeignet ist, ein erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft
			   oder im beruflichen Wirkungskreis zu erregen und die Glaub-
			   würdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen; eine solche Eignung
			   wird bei pastoral oder katechetisch tätigen Mitarbeiterinnen
			   und Mitarbeitern sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
			   die aufgrund einer Missio canonica oder einer sonstigen schrift-
			   lich erteilten bischöflichen Beauftragung beschäftigt werden,
			   unwiderlegbar vermutet,

		  d)	 das Eingehen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft; bei die-
			   sem Loyalitätsverstoß findet Ziff. 2c) entsprechende Anwen-
			   dung. 

(3)	 1Liegt ein schwerwiegender Loyalitätsverstoß nach Absatz 2 vor, so 
hängt die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung von der Abwägung der 
Einzelfallumstände ab. 2Dem Selbstverständnis der Kirche ist dabei ein 
besonderes Gewicht beizumessen, ohne dass die Interessen der Kirche 
die Belange des Arbeitnehmers dabei prinzipiell überwiegen. 3Ange-
messen zu berücksichtigen sind unter anderem das Bewusstsein der 
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters für die begangene Loyalitätspflicht-
verletzung, das Interesse an der Wahrung des Arbeitsplatzes, das Alter, 
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die Beschäftigungsdauer und die Aussichten auf eine neue Beschäfti-
gung. 4Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die pastoral, kateche-
tisch, aufgrund einer Missio canonica oder einer sonstigen schriftlich 
erteilten bischöflichen Beauftragung beschäftigt werden, schließt das 
Vorliegen eines schwerwiegenden Loyalitätsverstoßes nach Absatz 2 die 
Möglichkeit der Weiterbeschäftigung in der Regel aus. 5Von einer Kün-
digung kann in diesen Fällen ausnahmsweise abgesehen werden, wenn 
schwerwiegende Gründe des Einzelfalles diese als unangemessen er-
scheinen lassen. 6Gleiches gilt für den Austritt einer Mitarbeiterin oder 
eines Mitarbeiters aus der katholischen Kirche.

(4)	 1Zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung hinsichtlich 
dieser Ordnung wird in jeder (Erz-)Diözese oder (wahlweise) von meh-
reren (Erz-)Diözesen gemeinsam eine zentrale Stelle gebildet. 2Deren 
Aufgabe ist von einer Person wahrzunehmen, die der katholischen Kir-
che angehört, die Befähigung zum Richteramt besitzt und über fun-
dierte Erfahrungen im kirchlichen und weltlichen Arbeitsrecht verfügt. 
3Beabsichtigt ein kirchlicher Dienstgeber eine Kündigung wegen eines 
schwerwiegenden Verstoßes gegen eine Loyalitätsobliegenheit auszu-
sprechen, soll er bei der  zentralen Stelle eine Stellungnahme zur be-
absichtigten Kündigung einholen. 4Die Einholung der Stellungnahme 
der zentralen Stelle ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Kündi-
gung.

(5)	 1Der Verband der Diözesen Deutschlands wird fünf Jahre nach Inkraft-
treten dieser Ordnung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der zen-
tralen Stellen nach Absatz 4 die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der 
vorstehenden Regelungen einer Überprüfung unterziehen. 2Er erstattet 
dem Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz Bericht und unter-
breitet Vorschläge für mögliche Änderungen. 

Artikel 6: Koalitionsfreiheit

(1)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kirchlichen Dienstes können 
sich in Ausübung ihrer Koalitionsfreiheit als kirchliche Arbeitnehmer 
zur Beeinflussung der Gestaltung ihrer Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen in Vereinigungen (Koalitionen) zusammenschließen, diesen 
beitreten und sich in ihnen betätigen.

(2)	 Die Koalitionen sind berechtigt, im Rahmen der verfassungsrechtlichen 
Grenzen innerhalb der kirchlichen Einrichtung für den Beitritt zu diesen 
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Koalitionen zu werben, über deren Aufgabe zu informieren sowie Koali-
tionsmitglieder zu betreuen.

(3)	 1Die Mitwirkung von tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerk-
schaften) in den arbeitsrechtlichen Kommissionen des Dritten Weges 
ist gewährleistet. 2Das Nähere regeln die einschlägigen Ordnungen.

(4)	 Die Koalitionsfreiheit entbindet die Vertreter der Koalition nicht von der 
Pflicht, das verfassungsmäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche zur 
Gestaltung der sozialen Ordnung ihres Dienstes zu achten und die Ei-
genart des kirchlichen Dienstes zu respektieren.

Artikel 7: Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen

(1)	 1Das Verhandlungsgleichgewicht ihrer abhängig beschäftigten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei Abschluss und Gestaltung der Arbeits-
verträge sichert die katholische Kirche durch das ihr verfassungsmäßig 
gewährleistete Recht, ein eigenes Arbeitsrechts-Regelungsverfahren zu 
schaffen. 2Rechtsnormen für den Inhalt der Arbeitsverhältnisse kom-
men zustande durch Beschlüsse von arbeitsrechtlichen Kommissionen, 
die mit Vertretern der Dienstgeber und Vertretern der Mitarbeiter pari-
tätisch besetzt sind. 3Die Beschlüsse dieser arbeitsrechtlichen Kommis-
sionen bedürfen der bischöflichen Inkraftsetzung für die jeweilige (Erz-)
Diözese. 4Das Nähere, insbesondere die jeweiligen Zuständigkeiten, 
regeln die einschlägigen Ordnungen. 5Die arbeitsrechtlichen Kommissi-
onen sind an diese Grundordnung gebunden.

(2)	 1Wegen der Einheit des kirchlichen Dienstes und der Dienstgemein-
schaft als Strukturprinzip des kirchlichen Arbeitsrechts schließen kirch-
liche Dienstgeber keine Tarifverträge mit Gewerkschaften ab. 2Streik 
und Aussperrung scheiden ebenfalls aus.

Artikel 8: Mitarbeitervertretungsrecht als kirchliche Betriebsverfassung

1Zur Sicherung ihrer Selbstbestimmung in der Arbeitsorganisation kirchlicher 
Einrichtungen wählen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Maßgabe 
kirchengesetzlicher Regelung Mitarbeitervertretungen, die an Entschei-
dungen des Dienstgebers beteiligt werden. 2Das Nähere regelt die jeweils 
geltende Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO). 3Die Gremien der Mitar-
beitervertretungsordnung sind an diese Grundordnung gebunden.
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Artikel 9: Fort- und Weiterbildung

1Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf berufliche Fort- 
und Weiterbildung. 2Diese umfassen die fachlichen Erfordernisse, aber ge-
nauso die ethischen und religiösen Aspekte des Dienstes. 3Hierbei müssen 
auch Fragen des Glaubens und der Wertorientierung sowie die Bewältigung 
der spezifischen Belastungen der einzelnen Dienste angemessen berück-
sichtigt werden.

Artikel 10: Gerichtlicher Rechtsschutz

(1)	 Soweit die Arbeitsverhältnisse kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dem staatlichen Arbeitsrecht unterliegen, sind die staatlichen Ar-
beitsgerichte für den gerichtlichen Rechtsschutz zuständig.

(2)	 Für Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten der kirchlichen Ordnungen 
für ein Arbeitsvertrags- und des Mitarbeitervertretungsrechts werden 
für den gerichtlichen Rechtsschutz unabhängige kirchliche Gerichte ge-
bildet.

(3)	 1Die Richter sind von Weisungen unabhängig und nur an Gesetz und 
Recht gebunden. 2Zum Richter kann berufen werden, wer katholisch ist 
und in der Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zustehenden Rech-
te nicht behindert ist sowie die Gewähr dafür bietet, jederzeit für das 
kirchliche Gemeinwohl einzutreten.

Vorstehende Ordnung setze ich hiermit mit Wirkung vom 01.08.2015 in Kraft.

Hildesheim, 15.06.2015

Norbert Trelle

			   + Bischof von Hildesheim
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Anlage 5

Musterdienstvertrag der Diözese Hildesheim

zwischen der Diözese Hildesheim in Hildesheim, vertreten und verwaltet 
durch das Bischöfliche Generalvikariat in 31134 Hildesheim, Domhof 18–21 

und

Frau/Herrn _ ______________________________________________ ,
(Name, Vorname) 

geboren am_______________________________________________ ,

zurzeit wohnhaft in_________________________________________	

Konfession: römisch-katholisch

1.	 Der Dienst in der katholischen Kirche fordert vom Dienstgeber und vom 
Mitarbeiter die Bereitschaft zu gemeinsam getragener Verantwortung 
und vertrauensvoller Zusammenarbeit unter Beachtung der Eigen-
heiten, die sich aus dem Auftrag der Kirche und ihrer besonderen Ver-
fasstheit ergeben. Bei der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben sind die 
allgemein und für einzelne Berufsgruppen erlassenen kirchlichen Ge-
setze und Vorschriften zu beachten.

2.	 Von den katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwar-
tet, dass sie die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre 
anerkennen und beachten. Insbesondere im pastoralen, katechetischen 
und erzieherischen Dienst sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die aufgrund einer Missio canonica tätig sind, ist das persönliche 
Lebenszeugnis im Sinne der katholischen Glaubens- und Sittenlehre er-
forderlich. Dies gilt auch für leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3.	 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kirchenfeindliches Verhal-
ten zu unterlassen. Sie dürfen in ihrer persönlichen Lebensführung und 
in ihrem dienstlichen Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche und der 
Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, nicht gefährden.
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Konfession: evangelisch-lutherisch

1.	 Der Dienst in der katholischen Kirche fordert vom Dienstgeber und vom 
Mitarbeiter die Bereitschaft zu gemeinsam getragener Verantwortung 
und vertrauensvoller Zusammenarbeit unter Beachtung der Eigen-
heiten, die sich aus dem Auftrag der Kirche und ihrer besonderen Ver-
fasstheit ergeben. Bei der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben sind die 
allgemein und für einzelne Berufsgruppen erlassenen kirchlichen Ge-
setze und Vorschriften zu beachten.

2.	 Von den nichtkatholischen christlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern wird erwartet, dass sie die Wahrheiten und Werte des Evangeliums 
achten und dazu beitragen, sie in der Einrichtung zur Geltung zu brin-
gen.

3.	 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kirchenfeindliches Verhal-
ten zu unterlassen. Sie dürfen in ihrer persönlichen Lebensführung und 
in ihrem dienstlichen Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche und der 
Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, nicht gefährden.

Konfession: ohne 

1.	 Der Dienst in der katholischen Kirche fordert vom Dienstgeber und vom 
Mitarbeiter die Bereitschaft zu gemeinsam getragener Verantwortung 
und vertrauensvoller Zusammenarbeit unter Beachtung der Eigen-
heiten, die sich aus dem Auftrag der Kirche und ihrer besonderen Ver-
fasstheit ergeben. Bei der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben sind die 
allgemein und für einzelne Berufsgruppen erlassenen kirchlichen Ge-
setze und Vorschriften zu beachten.

2.	 Nichtchristliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bereit sein, 
die ihnen in einer kirchlichen Einrichtung zu übertragenden Aufgaben 
im Sinne der Kirche zu erfüllen.

3.	 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kirchenfeindliches Verhal-
ten zu unterlassen. Sie dürfen in ihrer persönlichen Lebensführung und 
in ihrem dienstlichen Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche und der 
Einrichtung, in der sie beschäftigt sind, nicht gefährden.
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Auf dieser Grundlage und der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse wird folgender Vertrag geschlos-
sen.

Frau/Herr _ ________________________________________________

wird ab dem________________________________________________

als vollbeschäftigte/r_________________________________________

(zurzeit 39,8 Stunden) nach § 7 der AVO auf unbestimmte Zeit angestellt.

Frau/Herr _ ________________________________________________

ist in die Entgeltgruppe_______________________________________

Stufe_ ____________________________________________________

eingruppiert. 

Die Abtretung von Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen (§ 399 BGB).

Die Probezeit ist die Zeit vom (6 Monate ab Einstellung).

Das Dienstverhältnis bestimmt sich nach den arbeitsvertraglichen Rege-
lungen gemäß der Bistums-KODA-Ordnung der Diözese Hildesheim, 
insbesondere nach der Arbeitsvertragsordnung (AVO) für Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter im kirchlichen Dienst des Bistums Hildesheim. Diese 
Regelungen sind in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieses 
Vertrages.

Die Parteien stimmen darin überein, dass ein Verstoß gegen Grundsätze 
der katholischen Glaubens- und Sittenlehre Grund für eine Kündigung 
sein kann.
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Hildesheim, den_______________ 	 Hildesheim, den_ _______________	

___________________________ 	 _____________________________	
                                      (Mitarbeiter/in)	                                     (Dienstgeber)

Ich habe erhalten bzw. nehme zur Kenntnis

•	 Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse

•	 Ordnung zur Prävention

•	 Kirchliche Datenschutzordnung 

•	 Bezüglich des Datenschutzes gilt die Anordnung für den Kirchlichen 
Datenschutz vom 1. März 2014 in der jeweils geltenden Fassung. Ich 
nehme zur Kenntnis, dass im Rahmen des mit mir abgeschlossenen 
Dienstvertrages personenbezogene Daten gespeichert werden; diese 
Daten unterliegen den Vorschriften der Datenschutzgesetze. Sofern 
gegenüber meinen Angaben bei der Einstellung Änderungen eintre-
ten, werde ich diese umgehend mitteilen.

•	 Informationen zum Dienstvertrag

__________________________________________________________			
(Mitarbeiter/in)
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Anlage 6

Regelungen zur Kurzarbeit

§ 1 
Geltungsbereich

(1)	 Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen nicht unter den Gel-
tungsbereich dieser Regelungen:

	 a)	 Auszubildende und die mit deren Ausbildung beauftragten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, sofern die Auszubildenden in der Ein-
richtung anwesend sind;

	 b)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem gekündigten Arbeits-
verhältnis bzw. nach Abschluss eines Aufhebungsvertrages;

	 c)	 Praktikantinnen und Praktikanten und Umschülerinnen und Um-
schüler;

	 d)	 Schwangere und werdende Väter, die Elterngeld in Anspruch neh-
men oder nehmen werden, und bei denen sich der Bezug von Kurz-
arbeitergeld auf die Berechnung des Elterngeldes gemäß § 2 BEEG 
auswirken würde;

	 e)	 Geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 SGB IV, wenn 
keine Sozialversicherungspflicht besteht. Sollte eine geringfügig 
beschäftigte Mitarbeiterin / ein geringfügig beschäftigter Mitar-
beiter sozialversicherungspflichtig sein (z.B. bei Miet- oder Kapi-
taleinnahmen) ist sie / er gesetzlich oder tariflich nicht von Kurzar-
beit ausgenommen;

	 f)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen die persönlichen Vo-
raussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld gemäß §98 SGB 
III nicht vorliegen;

	 g)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Förderung nach § 16 i 
SGB II (Leistungen zur Eingliederung) erhalten;

	 h)	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit bzw. der Freizeitphase der 6+1-Regelung nach § 12a 
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AVO und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeitsphase der 
Altersteilzeit bzw. der Ansparphase der 6+1-Regelung.

	 i)	 Mitglieder der Mitarbeitervertretung und Vertrauenspersonen der 
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit ihre 
Weiterarbeit in der Einrichtung zur Aufgabenerfüllung erforderlich 
ist.

(2)	 Der Dienstgeber kann mit leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die nicht dem Geltungsbereich der MAVO unterfallen, eine inhalts-
gleiche Regelung abschließen.

§ 2  
Einführung, Beginn und Dauer der Kurzarbeit

(1)	 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen kann Kurzarbeit durch 
den Abschluss einer Dienstvereinbarung eingeführt werden. Dienstge-
ber und Mitarbeitervertretung können einvernehmlich eine Verlänge-
rung oder Verkürzung der vereinbarten Dauer der Kurzarbeit sowie be-
triebsbedingte Anpassungen vereinbaren, soweit diese nicht hinter die 
Regelungen dieser Bestimmungen zurückgehen.

	
	 Existiert keine Mitarbeitervertretung, richten sich einzelvertragliche Ab-

sprachen nach den Bestimmungen dieser Anlage.
	
	 Besteht der vorübergehende unvermeidbare Arbeitsausfall, der zur Ein-

führung der Kurzarbeit geführt hat, nicht mehr, ist die geschlossene 
Dienstvereinbarung mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende 
kündbar.

(2)	 Die Einführung von Kurzarbeit ist nur unter der Bedingung möglich, 
dass die Agentur für Arbeit gemäß SGB III Kurzarbeitergeld zahlt.

(3)	 Mehrarbeit bzw. Überstunden dürfen während der Zeit der Kurzarbeit 
weder angeordnet noch geleistet und vergütet werden.

(4)	 Die Dienstgeber verpflichten sich, vorab zu prüfen, ob wegen behörd-
licher Anordnung gem. des § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG oder anderwei-
tiger gesetzlicher Regelungen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Lohnfortzahlung oder eine sonstige Erstattung in voller oder teilweiser 
Höhe zusteht und diese an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vol-
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ler Höhe weiterzugeben. Die Dienstgeber verpflichten sich, diese Erstat-
tungen zu beantragen und die Mitarbeitervertretung laufend über den 
aktuellen Sachstand zu informieren. 

(5)	 Der Umfang der erforderlichen Kurzarbeit beträgt max. 100%. In die 
Kurzarbeit sind grundsätzlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gleichmäßig einzubeziehen, sofern nicht besondere Kenntnisse oder Fä-
higkeiten einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine unterschied-
liche Behandlung erforderlich machen. Die Mitarbeitervertretung ist 
über die Auswahlgründe zu informieren.

(6)	 Die Lage und der Umfang der Arbeitszeit werden nach den jeweiligen 
betrieblichen Erfordernissen zwischen MAV und Dienstgeber einver-
nehmlich geregelt. Die für die einzelne Mitarbeiterin bzw. den ein-
zelnen Mitarbeiter während der Kurzarbeit geltenden Arbeitszeiten 
werden dieser/diesem mit einer Ankündigungsfrist von sieben Tagen 
schriftlich mitgeteilt. Die Einhaltung der Ankündigungsfrist ist keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung für die Einführung von Kurzarbeit. Der Ar-
beitsausfall wird in ganzen Tagen zusammengefasst. Die Mitarbeiter-
vertretung ist über die aktuelle Entwicklung laufend zu informieren. 
Die angekündigte Kurzarbeit kann nur innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen nach Ablauf der Ankündigungsfrist eingeführt werden. Nach 
Ablauf dieser Frist ohne Einführung der Kurzarbeit oder bei einer min-
destens sechswöchigen Unterbrechung der Kurzarbeit durch Vollarbeit 
muss vor Aufnahme beziehungsweise Weiterführung der Kurzarbeit die 
Ankündigung wiederholt werden.

§ 3  
Geschützte Arbeitszeitguthaben/Urlaub

(1)	 Der Anspruch auf Erholungsurlaub wird durch Zeiten, in denen Kurzar-
beit geleistet wird, nicht vermindert. Der/die Beschäftigte ist berech-
tigt, während der Kurzarbeit Urlaub anzutreten. Der Urlaub ist vom 
Dienstgeber zu gewähren, soweit der Urlaub rechtzeitig vor dem beab-
sichtigten Urlaubsbeginn beantragt wird und keine dringenden betrieb-
lichen Belange entgegenstehen. Für die Dauer des Urlaubs werden die 
Beschäftigten von der Kurzarbeit ausgenommen.

(2)	 Arbeitszeitguthaben (Wertguthaben) zur Verwendung im Rahmen des 
§ 7c Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB IV, die die gesetzlich geregelte bzw. vertrag-
lich vereinbarte vollständige oder teilweise Freistellungen von der Ar-
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beitsleistung (Elternzeit, Pflegezeit, 6+1-Regelung etc.), aber auch für 
Zeiten vor einer Rente wegen Alters sowie für solche der Teilnahme an 
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen abdecken, sind geschützt und 
führen nicht zu einer Vermeidbarkeit des Arbeitsausfalles.

§ 4  
Anzeige bei der Agentur für Arbeit 

Information, Beratung und Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung

(1)	 Bei Vorliegen der Voraussetzungen stellt der Dienstgeber unverzüglich 
bei der zuständigen Agentur für Arbeit die Anträge zur Gewährung von 
Kurzarbeitergeld.

(2)	 Die Mitarbeitervertretung erhält Gelegenheit, mit mindestens einem 
ihrer Mitglieder an eventuellen Gesprächen mit der Agentur für Arbeit 
teilzunehmen. Sie erhält unverzüglich Kopien aller Schriftsätze mit der 
Agentur für Arbeit und die Möglichkeit, sich in angemessener Weise zu 
äußern.

(3)	 Der Mitarbeitervertretung sind insbesondere folgende Informationen 
anhand von schriftlichen Unterlagen auszuhändigen:

	 a)	 der Personenkreis, der von Kurzarbeit betroffen ist;

	 b)	 Umfang der Kurzarbeit, aufgeschlüsselt nach dem jeweils aktu-
ellen Organigramm der Einrichtung;

	 c)	 Vorschlag über die Gestaltung der Arbeitszeit der von Kurzarbeit 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (§36 Abs. 1 Nr. 1 
MAVO bleibt unberührt.)

(4)	 Der Mitarbeitervertretung wird für die Dauer der Kurzarbeit ermöglicht, 
ab dem Monat, der auf den Beginn der Kurzarbeit folgt, die im jewei-
ligen Vormonat geleisteten Arbeitszeiten aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einschließlich Auszubildenden einzusehen.

(5)	 Der Dienstgeber übernimmt erforderliche Meldepflichten gegenüber 
der jeweiligen Zusatzversorgungskasse stellvertretend für die betrof-
fenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sollte dies rechtlich nicht mög-
lich sein, ist der Dienstgeber verpflichtet, betroffene Mitarbeiter und 
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Mitarbeiterinnen auf die Meldepflicht hinzuweisen und erforderliche 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

§ 5  
Entgeltansprüche

(1)	 Die von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhal-
ten über den Dienstgeber monatlich zu dem bisher gültigen Auszah-
lungszeitpunkt das der verkürzten Arbeitszeit entsprechende Entgelt.

(2)	 Während der Kurzarbeit wird bei den folgenden Tatbeständen der An-
spruch so berechnet, als würde nicht kurzgearbeitet:

	 a)	 Urlaubsentgelt;

	 b)	 Entgelt für gesetzliche Feiertage; 

	 c)	 Freizeitausgleich für Überstunden oder Mehrarbeit, die vor dem 
Zeitraum der Kurzarbeit erarbeitet wurden und während der Kurz-
arbeit ausgeglichen werden soll: Hier ist der Stundenwert der 
Überstunde/Mehrarbeitsstunde anzusetzen, der vor der Kurzarbeit 
bestanden hat. Vorrangig gilt aber: Vor der Einführung von Kurzar-
beit sind sonstige Zeitguthaben abzubauen;

	 d)	 Vermögenswirksame Leistungen;

	 e)	 Sonderzahlungen nach AVO (z.B. Jahressonderzahlung),

	 f)	 sonstige Sonderzahlungen.

(3)	 Soweit nach Beendigung der Kurzarbeit die Höhe der Leistungen (z.B. 
Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung) von Zeiträumen abhängt, in denen 
Kurzarbeit geleistet wurde, werden die Leistungen berechnet, als wenn 
keine Kurzarbeit eingeführt worden wäre.

§ 6  
Zahlung des Kurzarbeitergeldes

Das Kurzarbeitergeld, die sonstigen Entgeltansprüche (§ 5) und die Aufsto-
ckungszahlung (§ 8) werden mit dem üblichen Entgeltzahlungstermin aus-
gezahlt. Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt durch die Agentur 
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für Arbeit. Die von der Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erhalten monatlich das der verkürzten Arbeitszeit entsprechende 
Entgelt. Soweit „Kurzarbeit Null“ besteht, erhalten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ausschließlich Kurzarbeitergeld, soweit nicht unter § 6 und § 8 
etwas Abweichendes geregelt ist.

§ 7  
Abrechnung des Kurzarbeitergeldes

(1)	 Bei der Lohn- und Entgeltabrechnung werden Entgelt und Kurzarbeiter-
geld gesondert ausgewiesen.

(2)	 In wirtschaftlichen Härtefällen bei von Kurzarbeit betroffenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern wird der Dienstgeber im Benehmen mit 
der Mitarbeitervertretung eine beiderseits verträgliche Lösung entwi-
ckeln, um eventuelle Notlagen zu verhindern. Keine Mitarbeiterin/kein 
Mitarbeiter darf aufgrund des Kurzarbeitergeldes unter den jeweils gel-
tenden Mindestlohn, bezogen auf ihren/seinen Beschäftigungsumfang, 
fallen.

§ 8  
Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung

von wesentlichen Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1)	 Der Dienstgeber stockt das gesetzlich festgelegte Kurzarbeitergeld für 
die Zeit der Kurzarbeit bis längstens 31. Dezember 2021 – in den Ent-
geltgruppen 1 bis 10 auf mindestens 95 Prozent der Nettoentgeltdif-
ferenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt 
und dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt nach § 106 
SGB III auf.

(2)	 Alle nicht von der Regelung nach Absatz 1 erfassten Mitarbeitenden er-
halten vom Dienstgeber eine Aufstockung des von der Agentur für Ar-
beit zu erwartenden Kurzarbeitergeldes auf 90 % der Nettoentgeltdif-
ferenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt 
und dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt nach § 106 
SGB III. Die Aufstockungszahlung ist zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt.
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§ 9  
Kündigung

(1)	 Während der Kurzarbeit und für einen Zeitraum von drei Monaten nach 
dem Ende der Kurzarbeit ist der Ausspruch von betriebsbedingten Kün-
digungen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zulässig.

(2)	 Eine betriebsbedingte Kündigung unter Beachtung der Regelungen des 
Kündigungsschutzgesetzes und AVO ist nicht ausgeschlossen, bei Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, bei denen einseitig durch den Dienst-
geber, die Anordnung von Kurzarbeit nicht durchgesetzt werden kann 
oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Anordnung von Kurzar-
beit widersprechen.

(3)	 Beschäftigte, deren befristeter Arbeitsvertrag aufgrund der Kurzarbeit 
nicht verlängert wurde, sind bei entsprechender Eignung vorrangig wie-
dereinzustellen, wenn ursprünglich vorhandene und infolge der Kurzar-
beit abgebaute Arbeitsplätze wieder neu geschaffen und zu besetzen 
sind.

(4)	 Mitarbeitende, deren Wochenarbeitszeit länger als drei zusammenhän-
gende Wochen verkürzt worden ist, können ihr Dienstverhältnis mit ei-
ner Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen.

§ 10  
Inkraft-Setzung und Schlussbestimmungen

(1)	 Die aufgeführten Bestimmungen gelten ab Veröffentlichung im Kirch-
lichen Anzeiger und enden am 31.12.2021 ohne Nachwirkung. 

(2)	 Die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitervertretung nach der Mitar-
beitervertretungsordnung bleiben von dieser Vereinbarung unberührt.
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Anlage 7

Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK)  

vom 22.Januar 2024

„Gesamtregelung zur Befristung“

1.	 1Die Befristung von Dienstverträgen zwischen derselben/demselben 
Beschäftigten und demselben Dienstgeber ist höchstens bis zur Dauer 
von insgesamt 6 Jahren oder innerhalb dieses Zeitraums bis zur Höchst-
zahl von 12 Verlängerungen zulässig. 2Frühere Befristungszeiträume 
werden auf die Befristungshöchstdauer nach Satz 1 angerechnet, es 
sei denn, diese liegen bei Begründung des Dienstverhältnisses  länger 
als  12 Jahre zurück. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Ver-
einbarung auflösend bedingter Dienstverträge. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten 
nicht, wenn die Befristung oder auflösende Bedingung sich aus der un-
mittelbaren Anwendung von arbeitsrechtlichen Regelungen der einzel-
nen Arbeitsrechtlichen Kommissionen ergibt.

2.	 1Die Vereinbarung eines befristeten Dienstvertrages ohne Vorliegen 
eines sachlichen Grundes ist grundsätzlich unzulässig. 2Abweichend 
von Satz 1 ist die kalendermäßige Befristung eines Dienstvertrages 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes i.S.d. § 14 Abs. 1 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) für den unter Buchstabe a) genannten Fall bis 
zur Dauer von 12 Monaten, für die unter den Buchstaben b) und c) ge-
nannten Fälle bis zur Dauer von 21 Monaten zulässig, wenn

	 a)	 der/die Beschäftigte erstmals in einem Dienstverhältnis bei dem 
Dienstgeber erprobt wird;

	 b)	 eine Einrichtung1 eine neue Aufgabe übernimmt oder ein neues 
Projekt durchführt, deren dauerhafte Fortführung oder dessen dau-
erhafter Fortbestand im Zeitpunkt der Begründung des Dienstver-
hältnisses ungewiss ist, und die befristete Einstellung der Deckung 
eines dadurch neu entstehenden Beschäftigungsbedarfs dient;

	 c)	 der/die Beschäftigte aus Drittmitteln vergütet wird, die nur für be-
grenzte Zeit zur Verfügung stehen oder deren dauerhafte Verfügbarkeit 
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im Zeitpunkt der Begründung des Dienstverhältnisses ungewiss ist.

3Bis zur Gesamtdauer nach Satz 2 ist in diesen Fällen auch die höchstens 
zweimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Dienstver-
trages zulässig. 4Eine Befristung nach Satz 2 ist nicht zulässig, wenn mit 
demselben Dienstgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes 
Dienstverhältnis bestanden hat.

3. Abweichend von Nr. 1 und 2 dürfen Dienstverhältnisse nach gesetzlich 
geregelten Sondertatbeständen i.S.d. § 23 TzBfG, insbesondere nach 
dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbil-
dung (ÄArbVG) und dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der 
Wissenschaft (WissZeitVG), auch über die genannten Höchstgrenzen 
hinaus befristet werden.

4. In Dienstvereinbarungen kann geregelt werden, bei welchen Tatbe-
ständen bzw. Fallgestaltungen abweichend von Nr. 1 eine über 6 Jahre 
hinausgehende Befristung von Dienstverhältnissen sowie abweichend 
von Nr. 2 Buchstaben b) und c) eine über 21 Monate hinausgehende 
Befristung möglich ist.

5. Beschäftigte in einem befristeten Dienstverhältnis werden bei der Be-
setzung von Arbeitsplätzen bevorzugt berücksichtigt, wenn die sach-
lichen und persönlichen Voraussetzungen gegeben sind.

6. Wurden Dienstverträge unter Missachtung der Nr. 1 - 5 oder dort in Be-
zug genommener Regelungen vereinbart, gelten die Dienstverhältnisse 
als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

7. 1Die Regelung tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. 2Sie gilt für alle Dienstverträ-
ge, die ab 1. Juni 2024 befristet abgeschlossen werden. 3Sie ersetzt die er-
setzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der Zentral-KODA 
vom 28. Oktober 2019 „Sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen“.

8. 1Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen können bis 6 Monate nach In-
kraftsetzung dieser Regelung entscheiden, ob sie anstelle der Regelung 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission die bislang in eigener Zu-
ständigkeit beschlossenen Regelungen beibehalten oder unverändert 
wieder in Kraft setzen. 2Betreffen diese nur einen Teil der hier geregelten 
Rechtsfragen, gelten ergänzend die hier getroffenen Regelungen.

1       Der Einrichtungsbegriff wird im Sinne der MAVO verwendet.


